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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

LEITLINIEN

LEITLINIE (EU) 2021/830 DER FUROPAISCHEN ZENTRALBANK
vom 26. Mirz 2021

iiber die Statistik zu den Bilanzpositionen und die Statistik zu den Zinssitzen der monetiren
Finanzinstitute (EZB/2021/11)

DER EZB-RAT —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 127 Absatz 2,

gestiitzt auf die Satzung des Europdischen Systems der Zentralbanken und der Europiischen Zentralbank, insbesondere auf
die Artikel 5.1, 12.1 und 14.3,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Die Europiische Zentralbank (EZB) verlangt zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der Vertrige die
Meldung statistischer Daten zur Bilanz des Sektors der monetdren Finanzinstitute (MFIs) der Mitgliedstaaten, deren
Wihrung der Euro ist (nachfolgend die ,Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets®). Diese Daten verschaffen der
EZB ein umfassendes statistisches Bild der monetiren Entwicklungen in den Mitgliedstaaten des Euro-
Wihrungsgebiets, die als ein Wirtschaftsgebiet angesehen werden. Hinreichend detaillierte statistische Daten sind
auch erforderlich, um den fortdauernden analytischen Nutzen der monetiren Aggregate des Euro-Wahrungsgebiets
und ihrer Gegenposten mit Blick auf die Durchfihrung makroprudenzieller und struktureller Analysen auf
Unionsebene zu gewihrleisten.

(2)  Die Erhebung statistischer Daten von nationalen Zentralbanken (NZBen) sollte im gesamten Euro-Wihrungsgebiet
harmonisiert werden. Dementsprechend sind fur die Erhebung und Behandlung dieser Daten einheitliche Regeln
festzulegen. Es ist wichtig zu gewihrleisten, dass den NZBen durch diese Regeln kein unangemessener
Meldeaufwand entsteht. Die NZBen sollten daher bei der Meldung dieser statistischen Daten an die EZB die gemafs
der Verordnung (EU) 2021/379 der Europdischen Zentralbank (EZB/2021/2) (), der Verordnung (EU)
Nr. 10722013 der Europiischen Zentralbank (EZB/2013/34) () und der Verordnung (EU) Nr. 10742013 der
Europdischen Zentralbank (EZB/2013/39) (°) erhobenen statistischen Daten zugrunde legen. Die EZB kann von den
statistischen Daten, die nach der vorliegenden Leitlinie gemeldet werden, gemaf der Verordnung (EG) Nr. 2533/98
des Rates (*) Gebrauch machen.

(3)  Bestimmte Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates sind auch fir die Zwecke der
Meldungen nach dieser Leitlinie relevant und sollten daher Anwendung finden.

(4)  MFIs, die zum tatsichlichen Kreis der Berichtspflichtigen gehoren, sind verpflichtet, der nationalen Zentralbank
(NZB) des Mitgliedstaats, in dem sie gebietsansdssig sind, statistische Daten iiber ihre Bilanzen gemdfl der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) zu melden. Daher miissen die Formate und Verfahren festgelegt werden,
welche die NZBen fiir die Meldung statistischer Daten an die EZB einhalten miissen, die von den NZBen aus den

(") Verordnung (EU) 2021/379 der Europdischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 iiber die Bilanzpositionen der Kreditinstitute und des
Sektors der monetdren Finanzinstitute (EZB/2021/2) (ABL. L 73 vom 3.3.2021, S. 16).

() Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Europdischen Zentralbank vom 24. September 2013 iiber die Statistik iiber die von monetiren
Finanzinstituten angewandten Zinssitze (EZB[2013/34) (ABL L 297 vom 7.11.2013, S. 51).

() Verordnung (EU) Nr. 1074/2013 der Europiischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 iiber statistische Meldepflichten von
Postgirodmtern, die Einlagen von im Euro-Wiahrungsgebiet ansissigen nicht monetiren Finanzinstituten entgegennehmen
(EZBJ2013/39) (ABL L 297 vom 7.11.2013, S. 94).

(*) Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 iiber die Erfassung statistischer Daten durch die Europdische
Zentralbank (ABL. L 318 vom 27.11.1998, S. 8).
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vom tatsdchlichen Kreis der Berichtspflichtigen erhobenen Daten sowie aus den eigenen Bilanzen der NZBen
abgeleitet werden. Dariiber hinaus sollte die EZB fiir statistische Berichtszwecke statistische Daten aus ihrer eigenen
Bilanz ableiten, die den statistischen Daten entsprechen, welche die NZBen aus ihren Bilanzen ableiten.

Um eine Analyse der monetdren Entwicklungen je nach Art der MFIs zu ermoglichen, erstellt die EZB Statistiken
iiber die aggregierte Bilanz der Geldmarktfonds und der Einlagen entgegennehmenden Unternehmen aufer
Zentralbanken. Zur Ableitung dieser Statistiken fiir das Euro-Wahrungsgebiet und einzelne Mitgliedstaaten des
Euro-Wihrungsgebiets ist es erforderlich, dass die EZB von den NZBen statistische Daten zu den Aktiva und Passiva
der Geldmarktfonds erhebt.

Damit gewdhrleistet ist, dass die der EZB gemeldeten statistischen Daten zum MEFI-Sektor den Kreis der
Berichtspflichtigen eines jeden Mitgliedstaats des Euro-Wahrungsgebiets insgesamt abbilden, sollten einheitliche
Regeln fiir Hochrechnungen von kleinen MEFIs festgelegt werden, denen nach Artikel 9 der Verordnung
(EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) Ausnahmen
(auch Ausnahmeregelungen genannt) von bestimmten Meldepflichten (auch Meldepflichten genannt) gewahrt
wurden. Aus demselben Grund sollten einheitliche Regeln in Bezug auf Hochrechnungen fiir MFs festgelegt
werden, die gemdfl Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) von den NZBen durch eine
Stichprobe ausgewahlt wurden.

Fiir eine bessere Analyse der Entwicklungen im Bereich der Kredite von MFIs an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
im Euro-Wahrungsgebiet und in einzelnen Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets sollten die NZBen der EZB,
soweit verfiigbar, statistische Daten zu MFI-Krediten an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, untergliedert nach
Wirtschaftszweigen, melden.

Zur Erginzung der Analyse der Kreditentwicklungen im Euro-Wihrungsgebiet und in einzelnen Mitgliedstaaten des
Euro-Wihrungsgebiets sollten die NZBen der EZB Daten zu nicht in Anspruch genommenen MFI-Kreditlinien,
untergegliedert nach institutionellen Sektoren, bereitstellen. Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit zwischen den
einzelnen Lindern sollten die NZBen statistische Daten zu nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien melden, die
im Einklang mit den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates (°) und der
Verordnung (EU) 2016/867 der Europiischen Zentralbank (EZB/2016/13) (°) vorgesehenen Begriffsbestimmungen
stehen.

Die EZB muss die Transmission der Geldpolitik durch Anderungen der von den MFIs angewandten Zinssitze fiir
Einlagen von privaten Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sowie fiir Kredite an private Haushalte
und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften tiberwachen. Daher miissen die Formate und Verfahren festgelegt werden,
die von den NZBen bei der Meldung der genannten statistischen Daten an die EZB gemif8 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB[2013/34) einzuhalten sind.

(10) Das Eurosystem muss die Statistiken iiber die Bilanzpositionen und Zinssitze der einzelnen monetiren

Finanzinstitute, die gemaf der Verordnung (EU) 2021379 EZB[2021/2) bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB[2013/34) erhoben wurden, fir Aufgaben im Bereich der Geld-, Finanzstabilitits- und makroprudenziellen
Politik sowie fiir Aufgaben im Zusammenhang mit der mikroprudenziellen Beaufsichtigung von Kreditinstituten in
den Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets verwenden. Die NZBen sollten daher verpflichtet werden, der EZB
die erforderlichen Statistiken zu den Bilanzpositionen der einzelnen MFIs (individual MFI balance sheet items —
IBSI) und die Zinssitze der einzelnen MFIs (individual MFI interest rate — IMIR) zu melden.

(11) Am 5. Juni 2020 genechmigte der EZB-Rat die Erweiterung des Kreises der Kreditinstitute im Euro-Wahrungsgebiet,

die einzelne Bilanzpositionen an die EZB iibermitteln (); die regelmiRige Ubermittlung beginnt mit
Bilanzpositionen, die sich auf Februar 2021 bezichen. Es ist angemessen, dass die Anforderungen an die
Ubermittlung von Daten zu IBSI fiir diese Kreditinstitute im Vergleich zu den Anforderungen an die Ubermittlung
von Daten zu IBSI fur Kreditinstitute, die dem Kreis bereits vor dessen Erweiterung angehorten (Kerninstitute),
begrenzt sind, um den erh6hten Meldeaufwand, der sich aus dieser Erweiterung fiir die NZBen ergibt, zu verringern.

(12) Zur Ergdnzung der zeitnahen Analyse der monetiren und Kreditentwicklungen ist es zweckmafig, dass die EZB fiir

Kerninstitute, deren Tatigkeit einen erheblichen Teil der relevanten Gesamtindikatoren abdeckt, zeitgleich mit den
nationalen Aggregaten Daten zu IBSI und IMIR erhdlt. Um Briiche in den Zeitreihen der IBSI und IMIR zu
vermeiden und die kontinuierliche Erfassung der nationalen Aggregate von Kerninstituten zu gewahrleisten, ist es

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 iiber Aufsichtsanforderungen an
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABL L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
Verordnung (EU) 2016/867 der Europdischen Zentralbank vom 18. Mai 2016 iiber die Erhebung granularer Kreditdaten und
Kreditrisikodaten (EZB/2016/13) (ABL. L 144 vom 1.6.2016, S. 44).

Siehe Beschliisse des EZB-Rats vom 26. Juni 2020, abrufbar auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.euwww.ecb.europa.eu
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zweckmifig, dass ein neues Kreditinstitut, das aus einer Verschmelzung, Ubernahme oder sonstigen Unternehmens-
umstrukturierung hervorgeht, an der eines oder mehrere Kernunternehmen beteiligt sind, ebenfalls ein Kerninstitut
ist. Wenn ein Mitgliedstaat den Euro einfiihrt, ist es fir die Zwecke der zeitnahen Analyse der monetiren und
Kreditentwicklungen in diesem Mitgliedstaat erforderlich, festzulegen, welche der gebietsansdssigen Kreditinstitute
Kerninstitute sein sollen, wobei der Meldeaufwand der betreffenden NZB zur beriicksichtigen ist.

(13) Gemif Artikel 12.1 der Satzung des Europdischen Systems der Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank
(nachfolgend die ,ESZB-Satzung“) kann der EZB-Rat durch Beschluss bestimmte Befugnisse auf das Direktorium
tibertragen. Gemdf den vom Gerichtshof der Europdischen Union entwickelten und bestitigten allgemeinen
Grundsitzen iiber die Ubertragung von Befugnissen sollte die Ubertragung von Entscheidungsbefugnissen begrenzt
gelten, angemessen sein und auf der Grundlage bestimmter Kriterien erfolgen. Entsprechend ist es zweckmifig
vorzusehen, dass der EZB-Rat oder das Direktorium — wenn dieser bzw. dieses NZBen die Erlaubnis erteilt oder
entzieht, einen bestimmten Schwellenwert auf die Bilanzen der Kreditinstitute des Euro-Wahrungsgebiets
anzuwenden, fiir die der EZB einzelne Daten gemeldet werden — priifen, ob diese Anwendung zu einem unverhalt-
nismafiigen Meldeaufwand fiir die betreffenden NZBen fithren wiirde.

(14) Die EZB fiihrt ein Datenregister iiber Institute und verbundene Unternehmen (Register of Institutions and Affiliates
Data — RIAD) als zentrales Archiv fiir Referenzdaten {iber institutionelle Stellen, die fiir statistische Zwecke relevant
sind. Die Referenzdaten zu MFIs und die Angaben iiber Kreditinstitute des Euro-Wahrungsgebiets, fiir die von den
NZBen Daten zu IBSI oder IMIR gemeldet werden, sind gemdf der Leitlinie (EU) 2018/876 der Europiischen
Zentralbank (EZB[2018/16) (%) in RIAD gespeichert. Es ist daher zweckmifig, die Daten festzulegen, welche die
NZBen in RIAD fiir diejenigen Kreditinstitute des Euro-Wahrungsgebiets erfassen und aktualisieren miissen, fir die
Daten zu IBSI oder IMIR gemeldet werden.

(15) Zur Verringerung des Meldeaufwands insgesamt werden die im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/379
(EZB[2021/2) erhobenen statistischen Daten fiir die regelmaffige Berechnung der Mindestreservebasis von dem
Mindestreservesystem der EZB unterliegenden Kreditinstituten gemdfl der Verordnung (EU) 2021/378 der
Europiischen Zentralbank (EZB[2021/1) () verwendet. Damit die EZB Statistiken iiber die Untergliederung der
aggregierten Mindestreservebasis nach Art der Verbindlichkeiten erstellen kann, ist es erforderlich, dass die NZBen
der EZB statistische Daten zur Mindestreservebasis der Kreditinstitute fiir die einzelnen Mitgliedstaaten des Euro-
Wihrungsgebiets melden. Zudem ist es notwendig, dass die EZB statistische Daten zum ,macro ratio” erhebt, um
die Angemessenheit des in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) genannten Standardabzugs zu
kontrollieren.

(16) Die monetiren Aggregate des Euro-Wihrungsgebiets und ihre Gegenposten werden primir von den gemafl der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erhobenen MFI-Bilanzdaten abgeleitet. Dabei schliefen die monetiren
Aggregate des Euro-Wihrungsgebiets nicht nur monetére Verbindlichkeiten von MFIs ein, sondern auch monetire
Verbindlichkeiten des Zentralstaats und von Postgirodmtern (POGIs), die nicht zum Sektor Zentralstaat zdhlen. Es
ist daher notwendig, der EZB statistische Daten zu POGIs zu melden, die gemifl der Verordnung (EU)
Nr. 1074/2013 (EZB/2013/39) Einlagen von im Euro-Wahrungsgebiet gebietsansissigen nicht monetiren
Finanzinstituten entgegennehmen. Aus demselben Grund ist es erforderlich, dass der EZB statistische Daten zu
monetdren Verbindlichkeiten des Zentralstaats sowie dessen Bargeldbestinden und Bestidnden an von MFI des Euro-
Wihrungsgebiets ausgegebenen Wertpapieren gemeldet werden. Daher sollten die Formate und Verfahren fur die
Meldung dieser Daten an die EZB festgelegt werden.

(17)  Zur Erleichterung der Analyse der Struktur und der Entwicklungen des Bankensektors im Euro-Wahrungsgebiet
sollten die NZBen strukturelle Finanzindikatoren von Kreditinstituten gemifl den in dieser Leitlinie enthaltenen
Vorlagen melden. Um den Meldeaufwand zu verringern, sollten die NZBen vorbehaltlich einer Vereinbarung mit der
EZB die Moglichkeit haben, die Daten in alternativen Datenquellen bereitzustellen, die von der EZB genutzt werden
kénnten, um die notwendigen Indikatoren abzuleiten.

() Leitlinie (EU) 2018/876 der Europdischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zum Datenregister iiber Institute und verbundene
Unternehmen (EZB/2018/16) (ABL. L 154 vom 18.6.2018, S. 3).

(’) Verordnung (EU) 2021/378 der Europdischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 iiber die Auferlegung einer Mindestreservepflicht
(EZB/2021/1) (ABL L 73 vom 3.3.2021, S. 1).
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(18) Durch die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europdischen Parlaments und des Rates (%) wird unter anderem die
Begriffsbestimmung  fur ,Kreditinstitut“ in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf systemrelevante
Wertpapierfirmen ausgedehnt, die — soweit sie keine Titigkeiten ausiiben, die mit den gemeinsamen Normen,
Begriffsbestimmungen und Klassifizierungen fur die statistische Zuordnung von Einlagen entgegennehmenden
Unternehmen iibereinstimmen — keine MFIs sind. Folglich wird in der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) in
Bezug auf den tatsichlichen Kreis der Berichtspflichtigen unterschieden zwischen Kreditinstituten, die dem MFI-
Sektor zugeordnet sind, und Nicht-MFI-Kreditinstituten. Damit die EZB die Tatigkeit der Kreditinstitute wirksam
tiberwachen kann, ist es notwendig, dass die durch die NZBen nach der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2)
von Nicht-MFI-Kreditinstituten erhobenen Daten der EZB tibermittelt werden.

(19)  Zur Sicherstellung der Genauigkeit und Qualitdt der von der EZB erhobenen statistischen Daten ist es erforderlich,
die Uberwachung, Uberpriifung und gegebenenfalls Revision der von den NZBen gemeldeten statistischen Daten
vorzusehen. Aus den gleichen Griinden sollten die NZBen der EZB Erlduterungen zu Revisionen zur Verfiigung
stellen, welche die Qualitdt der gemeldeten statistischen Daten erheblich verbessern, oder wenn die EZB dies
verlangt.

(20)  Aus Artikel 5 der ESZB-Satzung in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags iiber die Europiische Union folgt,
dass Mitgliedstaaten, deren Wihrung nicht der Euro ist (nachfolgend die ,Mitgliedstaaten auflerhalb des Euro-
Wihrungsgebiets®), die eine Einfihrung des Euro planen, zur Vorbereitung auf die Einfithrung des Euro diejenigen
Maflnahmen treffen und umsetzen sollten, die erforderlich sind, um die zur Erfullung der statistischen
Meldepflichten gegeniiber der EZB bendtigten statistischen Daten zu erheben. Entsprechend kann der
Anwendungsbereich dieser Leitlinie gegebenenfalls fiir einen bestimmten Referenzzeitraum auf die NZBen der
Mitgliedstaaten auflerhalb des Euro-Wihrungsgebiets erweitert werden. Dariiber hinaus sollten die NZBen der
Mitgliedstaaten auflerhalb des Euro-Wahrungsgebiets, die den Euro einfithren, verpflichtet werden, vor der
Einfithrung des Euro und vor ihrem Beitritt zur Union der EZB auf einen bestimmten Zeitraum bezogene
statistische Daten zu iibermitteln, damit die EZB einen umfassenden Uberblick iiber die erhobenen statistischen
Daten erhilt und entsprechende Analysen durchfiithren kann.

(21) Damit die EZB ihre Aufgaben wahrnehmen kann, ist es zweckmifig, dass die NZBen die bendtigten statistischen
Daten bis zu den festgesetzten Zeitpunkten melden. Zu diesem Zweck und zur weiteren Verdeutlichung gegeniiber
den NZBen ist es zweckmifig, dass die NZBen zudem die Meldungen in Ubereinstimmung mit dem von der EZB
den NZBen mitgeteilten Meldezeitplan vornehmen.

(22)  Fur die Veroffentlichung von nach dieser Leitlinie zu meldenden statistischen Daten zur Bilanz der MFIs durch die
NZBen miissen einheitliche Regeln festgelegt werden, um eine ordnungsgemifle Freigabe der entsprechenden
Schliisselaggregate sicherzustellen, die sich auf die Markte auswirken konnen.

(23) Es ist zweckmifig, fiir alle NZBen eine einheitliche Methode fiir die Ubermittlung der statistischen Daten
vorzusehen, die der EZB zu melden sind. Dementsprechend sollte vom ESZB ein harmonisiertes elektronisches
Ubermittlungsformat vereinbart und festgelegt werden.

(24)  Esist erforderlich, ein Verfahren zur effizienten Durchfithrung technischer Anderungen der Anhinge dieser Leitlinie
zu entwickeln; durch diese Anderungen darf jedoch weder der zugrunde liegende konzeptionelle Rahmen verindert
noch der Meldeaufwand erhoht werden. Dementsprechend sollte das Direktorium der EZB derartige technische
Anderungen vornehmen konnen, wobei bei diesem Verfahren der Position des Ausschusses fiir Statistik des ESZB
Rechnung getragen werden sollte.

(25) Um den Beschluss des EZB-Rats vom 5. Juni 2020 iiber die Erweiterung des Kreises von Kreditinstituten fir die
Statistik zu einzelnen Bilanzpositionen umzusetzen, ist es notwendig, dass die NZBen im Hinblick auf die
regelmifige Ubermittlung der Statistiken zu IBSI ab dem Referenzzeitraum Februar 2021 an die EZB den
erweiterten Kreis von Kreditinstituten des Euro-Wihrungsgebiets berticksichtigen. Daher sollten die NZBen die
Kreditinstitute bestimmen, fiir die im Rahmen dieser Leitlinie Daten zu IBSI und IMIR zu melden sind. Da die
Leitlinie (EZB/2014/15) der Europdischen Zentralbank (') iiber die monetiren und die Finanzstatistiken weiter bis
zum 1. Februar 2022 gilt, ist es notwendig, bis zum 1. Februar 2022 Ubergangsbestimmungen fiir die
Meldepflichten im Rahmen dieser Leitlinie vorzusehen. Es ist zudem notwendig, dass die NZBen diese Daten
innerhalb der in dieser Leitlinie fiir den genannten Zeitraum vorgesehenen Ubermittlungsfristen melden.

(26) Dariiber hinaus ist es angesichts der ab dem 26. Juni 2021 geltenden Anderungen der Begriffsbestimmung fiir
,Kreditinstitut“ in Verordnung (EU) Nr. 575/2013 notwendig, fir den Zeitraum vom 26. Juni 2021 bis zum
1. Februar 2022 Ubergangsbestimmungen fiir die Meldepflichten der NZBen hinsichtlich der Bilanzpositionen von
Nicht-MFI-Kreditinstituten vorzusehen.

(") Verordnung (EU) 2019/2033 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 iiber Aufsichtsanforderungen an
Wertpapierfirmen und zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU)
Nr. 806/2014 (ABL L 314 vom 5.12.2019, S. 1).

(") Leitlinie EZB/2014/15 der Europdischen Zentralbank vom 4. April 2014 iiber die monetiren und die Finanzstatistiken (ABL L 340
vom 26.11.2014, S. 1).
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(27) Um die Wirksamkeit der Erhebung und Analyse der statistischen Daten zu gewihrleisten, sollten die NZBen die
Bestimmungen dieser Leitlinie ab demselben Zeitpunkt wie dem Geltungsbeginn der Meldepflichten nach Artikel 5
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erfiillen. Diese Leitlinie sollte daher ab dem 1. Februar 2022 gelten —

HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN:

ABSCHNITT 1

GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Leitlinie werden die Meldepflichten der NZBen in Bezug auf die zu meldenden statistischen Daten zu den
Bilanzpositionen und Zinssitzen von monetiren Finanzinstituten (MFIs), den Bilanzpositionen von Nicht-MFI-
Kreditinstituten, den Mindestreserven und strukturellen Finanzindikatoren von Kreditinstituten sowie in Bezug auf die
statistischen Daten zu Postgirodmtern (POGIs) und zum Zentralstaat festgelegt, die fur die Erstellung der monetiren
Aggregate und ihrer Gegenposten erforderlich sind. Insbesondere werden in dieser Leitlinie die der EZB von den NZBen zu
meldenden Daten, die Behandlung dieser Daten, die Meldefrequenz, der Zeitplan der Meldung und die bei der Meldung
anzuwendenden Standards aufgefiihrt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieser Leitlinie gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Verordnung (EU) 2021/379
(EZB/2021/2), des Artikels 1 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Européischen Zentralbank (EZB/2013/34) (*%) und
des Artikels 1 der Verordnung (EU) Nr. 1074/2013 der Europdischen Zentralbank (EZB[2013/39) ().

Dariiber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. ,statistische Daten®,statistische Daten im Sinne des Artikels 1 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 (*4);

2. ,Produktionszeitraum* den Zeitraum zwischen den in dieser Leitlinie vorgesehenen Ubermittlungsfristen fiir die
Meldung statistischer Daten durch die NZBen an die EZB und dem Annahmeschluss der EZB fiir diese Daten;

3. .Mindestreservebasis‘,Mindestreservebasis“ im Sinne des Artikels 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2021/378
(EZB/2021/1).

4. ,Mindestreserve-Erfiillungsperiode“ ,Mindestreserve-Erfiillungsperiode” im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der
Verordnung (EU) 2021/378 (EZB[2021/1).

(") Verordnung (EU) Nr. 10722013 der Europdischen Zentralbank vom 24. September 2013 iiber die Statistik {iber die von monetiren
Finanzinstituten angewandten Zinssitze (EZB/2013/34) (ABL L 297 vom 7.11.2013, S. 51).

() Verordnung (EU) Nr. 1074/2013 der Europiischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 iiber statistische Meldepflichten von
Postgirodmtern, die Einlagen von im Euro-Wihrungsgebiet ansidssigen nicht monetiren Finanzinstituten entgegennehmen
(EZBJ2013/39) (ABL L 297 vom 7.11.2013, S. 94).

(") Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 iiber die Erfassung statistischer Daten durch die Europdische
Zentralbank (ABL L 318 vom 27.11.1998, S. 8).
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ABSCHNITT 2

MFI-BILANZPOSITIONEN

Artikel 3

Zu meldende statistische Daten iiber die Bilanzpositionen der Zentralbanken

(1)  Die NZBen melden der EZB die folgenden Bilanzpositionen des Sektors Zentralbanken:

a) die in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden Betrdge zum
Monatsende, ausgenommen:

i)  Verbindlichkeiten aus Einlagen, die ausschlielich von mindestreservepflichtigen Kreditinstituten gemeldet werden;
i)  gruppeninterne Positionen;

ili) Konsortialkredite;

iv)  fiktive Cash-Pool-Positionen;

v)  ausgegebene Geldmarktfondsanteile;

vi) Untergliederungen nach Laufzeit von auf Euro lautenden Krediten an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften;

vii) Untergliederungen nach Laufzeit und Kreditzweck von auf Euro lautenden Krediten an private Haushalte und
private Organisationen ohne Erwerbszweck;

viii) Eigenbestand an Wertpapieren;

b) die in Anhang I Teil 3 Tabellen 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden
Betrige zum Quartalsende;

¢) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Monatsende und zum
Quartalsende auf der Grundlage bestmoglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind;

d) die in Anhang Il Teil 1 Tabelle 3 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Quartalsende.

(2)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neubewertung des Sektors
Zentralbanken:

a) diein Anhang I Teil 4 Tabelle 1A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten monatlichen Bereinigungen
infolge Neubewertung, ausgenommen:

i)  gruppeninterne Positionen;

ii) Konsortialkredite;

iii) fiktive Cash-Pool-Positionen;

iv) ausgegebene Geldmarktfondsanteile;

v)  Untergliederungen nach Laufzeit von auf Euro lautenden Krediten an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften;

vi) Untergliederungen nach Laufzeit und Kreditzweck von auf Euro lautenden Krediten an private Haushalte und
private Organisationen ohne Erwerbszweck;

vii) Eigenbestand an Wertpapieren;

b) die in Anhang I Teil 4 Tabelle 2A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) festgelegten vierteljahrlichen
Bereinigungen infolge Neubewertung;

c) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten monatlichen und vierteljihrlichen Bereinigungen infolge
Neubewertung auf der Grundlage bestmoglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind;

d) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 3 dieser Leitlinie festgelegten Bereinigungen infolge Neubewertung.

(3)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung des
Sektors Zentralbanken:

a) die monatlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede nach Absatz 1 Buchstabe a gemeldete
Position ausstehender Betrige;
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b) die vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede der in Anhang I Teil 3 Tabelle 2 der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) festgelegten Positionen ausstehender Betrige, mit Ausnahme der Positionen,
die sich auf Untergliederungen von Krediten nach Restlaufzeit bezichen;

c) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten monatlichen und vierteljihrlichen Bereinigungen infolge
Neuklassifizierung auf der Grundlage bestmdglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind;

d) die in Anhang Il Teil 1 Tabelle 3 dieser Leitlinie festgelegten vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung.

(4)  Die NZBen leiten die nach diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten gemif$ den auf der Website der EZB (")
abrufbaren Tabellen, die einen Vergleich zwischen den statistischen Positionen und den Positionen der fiir die Zwecke des
Rechnungswesens erstellten Bilanzen ermoglichen, aus ihren Rechnungslegungssystemen ab, wobei Folgendes gilt:

a) Fir die Rechnungslegungspositionen 9.5 ,sonstige Intra-Eurosystem-Forderungen (netto)* und 10.4 ,sonstige Intra-
Eurosystem-Verbindlichkeiten (netto)* weisen die NZBen Aktiva getrennt von den Passiva aus und melden diese auf
Bruttobasis.

b) In Fillen, in denen die Rechnungslegungsposition 14 ,Ausgleichsposten aus Neubewertung” zu Rechnungsle-
gungszwecken auf Bruttobasis gemeldet werden muss, melden die NZBen diese Position zu statistischen Zwecken auf
Nettobasis.

¢) In Fillen, in denen die NZBen nach Artikel 9 Absatz 2 der Leitlinie (EU) 2016/2249 der Europdischen Zentralbank
(EZB[2016/34) (**) ihre Wertpapierportfolios fiir interne Zwecke monatlich oder in kiirzeren Intervallen neu bewerten,
werden diese Neubewertungen in den nach Absatz 2 monatlich gemeldeten statistischen Daten beriicksichtigt.

d) Unbeschadet der Bewertungen zu Rechnungslegungszwecken ziehen die NZBen bei der Meldung der gehaltenen und
ausgegebenen Wertpapiere eine der folgende Bewertungen heran:

i) Bewertungen zu Marktpreisen gemidf8 Anhang A Kapitel 7 Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des
Europdischen Parlaments und des Rates () oder

ii) Bewertungen zu Rechnungslegungszwecken gemifl den harmonisierten Rechnungslegungsgrundsitzen nach
Artikel 9 der Leitlinie (EU) 2016/2249 (EZB/2016/34), sofern die Bewertungen zu Rechnungslegungszwecken nicht
wesentlich vom Marktwert abweichen.

(5)  In Bezug auf die Bilanz der EZB werden die in diesem Artikel aufgefiihrten statistischen Daten der Generaldirektion
Statistik der EZB vom zustindigen Geschiftsbereich der EZB bereitgestellt.

(6)  Die gemif$ diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 tberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung werden gemaf
Anhang I dieser Leitlinie gemeldet.

Artikel 4

Zu meldende statistische Daten iiber die Bilanzpositionen sonstiger MFIs

(1)  Die NZBen melden der EZB die folgenden Bilanzpositionen sonstiger MFIs:

a) die in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden Betrdge zum
Monatsende, ausgenommen Verbindlichkeiten aus Einlagen, die ausschlieflich von mindestreservepflichtigen
Kreditinstituten gemeldet werden;

b) die in Anhang I Teil 3 Tabellen 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden
Betrige zum Quartalsende;

c) die in Anhang I Teil 5 Tabelle 5b der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden Betrige von
Verbriefungen und Kreditiibertragungen zum Monatsende;

() Siehe ,Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical
purposes®, veroffentlicht auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.euwww.ecb.europa.cu

(") Leitlinie (EU) 2016/2249 der Europdischen Zentralbank vom 3. November 2016 iiber die Rechnungslegungsgrundsitze und das
Berichtswesen im Europdischen System der Zentralbanken (EZB/2016/34) (ABL L 347 vom 20.12.2016, S. 37)

(") Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europdischen System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Européischen Union (ABL L 174 vom 26.6.2013, S. 1).


www.ecb.europa.euwww.ecb.europa.eu
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d) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Monatsende und Quartalsende,
gegebenenfalls auf der Grundlage bestmaéglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind;

e) diein Anhang Il Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Quartalsende, gegebenenfalls auf
der Grundlage bestmoglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind.

(2)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neubewertung von sonstigen
MEFIs:

a) die in Anhang I Teil 4 Tabelle 1A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten monatlichen Bereinigungen
infolge Neubewertung;

b) die in Anhang I Teil 5 Tabelle 5b der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten monatlichen Bereinigungen
infolge Neubewertung;

¢) die in Anhang I Teil 4 Tabelle 2A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten vierteljahrlichen
Bereinigungen infolge Neubewertung;

d) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie festgelegten monatlichen und vierteljihrlichen Bereinigungen infolge
Neubewertung auf der Grundlage bestmoglicher Schidtzungen, soweit Daten vorhanden sind;

e) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 3 dieser Leitlinie festgelegten vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neubewertung auf
der Grundlage bestmoglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind.

(3)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung von
sonstigen MFIs:

a) die monatlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede nach Absatz 1 Buchstabe a gemeldete
Position ausstehender Betrige;

b) die monatlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede nach Absatz 1 Buchstabe ¢ gemeldete
Position ausstehender Betrige;

¢) die vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede der in Anhang I Teil 3 Tabelle 2 der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) festgelegten Positionen ausstehender Betrige, mit Ausnahme der Positionen,
die sich auf Untergliederungen von Krediten nach Restlaufzeit bezichen;

d) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie festgelegten monatlichen und vierteljahrlichen Bereinigungen infolge
Neuklassifizierung auf der Grundlage bestmdglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind;

e) die in Anhang II Teil 1 Tabelle 3 dieser Leitlinie festgelegten vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung
auf der Grundlage bestmdglicher Schitzungen, soweit Daten vorhanden sind.

(4)  Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten zu den monatlichen Nettokreditiibertragungen gemafs Anhang I
Teil 5 Tabelle 5a der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2).

(5)  Soweit verfigbar melden die NZBen der EZB die folgenden statistischen Daten zu von MFIs verbrieften oder
anderweitig iibertragenen Krediten, die von Nicht-MFIs verwaltet werden:

a) die in Anhang II Teil 2 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige der von Nicht-MFIs verwalteten
Kredite zum Monatsende;

b) die monatlichen Finanztransaktionen mit ausstehenden Betrdgen von Krediten, die von Nicht-MFIs verwaltet werden,
unter Ausschluss der Auswirkungen von Kreditiibertragungen, gemafd Anhang II Teil 2 Tabelle 1 dieser Leitlinie.

(6)  Die NZBen melden Nettoiibertragungen, ausstehende Betrdge, Bereinigungen infolge Neubewertung und Neuklassi-
fizierung gemafl Anhang II Teil 2 Tabelle 2 dieser Leitlinie, sofern die NZBen die MFIs nach Anhang I Teil 5 Abschnitt 2.3
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) angewiesen haben, von einem MFI iibertragene Kredite, fiir die ein anderes
inldndisches MFI als Forderungsverwalter (Servicer) titig ist, bei den Meldungen zu Block 1 in Anhang I Teil 5 Tabellen 5a
und 5b der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) zu beriicksichtigen.

(7)  Die gemidf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 wiberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung werden gemif§
Anhang I dieser Leitlinie gemeldet. Gegebenenfalls wird fiir die gemif$ diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten
eine Hochrechnung nach Artikel 8 durchgefiihrt.
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Artikel 5

Zu meldende statistische Daten iiber die Bilanzpositionen von Geldmarktfonds

(1)  Die NZBen melden der EZB statistische Daten zu den in Anhang II Teil 3 Tabellen 1 und 2 dieser Leitlinie festgelegten
ausstehenden Betrigen der Geldmarktfondsbilanzen zum Quartalsende.

(2)  Die NZBen melden der EZB statistische Daten zu den in Anhang II Teil 3 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten
Bereinigungen infolge Neubewertung zum Quartalsende. Wird einigen oder allen Geldmarktfonds eine Ausnahme nach
Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) in Bezug auf die Meldung von Bereinigungen infolge
Neubewertung gewihrt, liefern die NZBen Daten auf der Grundlage bestmdglicher Schitzungen, wenn die betreffenden
Betrige erheblich sind.

(3)  Die NZBen melden der EZB statistische Daten zu den in Anhang II Teil 3 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten
vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung.

(4)  Die gemaf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 uberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung oder Neubewertung werden gemafd
Anhang I dieser Leitlinie gemeldet. Gegebenenfalls wird fiir die gemif§ diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten
eine Hochrechnung nach Artikel 8 durchgefiihrt.

Artikel 6

Zu meldende statistische Daten iiber nicht in Anspruch genommene MFI-Kreditlinien

(1)  Die NZBen melden der EZB vierteljahrlich die folgenden statistischen Daten zu den Betrdgen nicht in Anspruch
genommener, von sonstigen MFls eingerdumter Kreditlinien:

a) die in Anhang II Teil 4 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrdge in Bezug auf die zum Monatsende
ermittelten Bilanzdaten eines jeden Monats oder Quartals oder

b) die in Anhang II Teil 4 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige in Bezug auf die zum Monatsende
ermittelten Bilanzdaten des letzten Monats des Quartals.

Fir die Zwecke des ersten Unterabsatzes melden die NZBen statistische Daten, sofern Ist-Daten zur Verfiigung stehen.
Stehen keine Ist-Daten zur Verfugung, tibermitteln die NZBen nationale Schitzungen.

(2)  Die NZBen melden der EZB nach bestmoglichem Bemiihen statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassi-
fizierung in Bezug auf jeden gemafl Absatz 1 gemeldeten ausstehenden Betrag.

(3)  Die NZBen melden die statistischen Daten zu nicht in Anspruch genommenen MFI-Kreditlinien nach Mdglichkeit
unter Bezugnahme auf einen oder beide der folgenden Werte:

a) ,auferbilanzieller Wert“ im Sinne von Anhang IV der Verordnung (EU) 2016/867 (EZB/2016/13);

b) ,nicht in Anspruch genommene Kreditfazilititen®, die als ,mittleres Kreditrisiko“, ,mittleres/niedriges Kreditrisiko“ bzw.
,niedriges Kreditrisiko” im Sinne von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingestuft werden.

Soweit die NZBen die statistischen Daten nicht unter Bezugnahme auf Unterabsatz 1 Buchstaben a und b melden, melden
sie die statistischen Daten unter Bezugnahme auf relevante nationale Definitionen.

(4)  Die gemaf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 tberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung werden gemifl Anhang I dieser
Leitlinie gemeldet. Gegebenenfalls wird fiir die gemaf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten eine Hochrechnung
nach Artikel 8 durchgefiihrt.
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Artikel 7

Zu meldende statistische Daten iiber MFI-Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach
Wirtschaftszweigen

(1)  Die NZBen melden der EZB, soweit verfiigbar, statistische Daten zu ausstehenden Betrdgen von MFI-Krediten an
nichtfinanzielle ~Kapitalgesellschaften ~des Euro-Wahrungsgebiets zum  Quartalsende, aufgeschliisselt nach
Wirtschaftszweigen gemdf8 der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Union (NACE Rev. 2) (*¥), nach
Anhang II Teil 5 dieser Leitlinie.

(2)  Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den Auswirkungen von Neuklassifizierungen auf
ausstehende Betrdge zur Verfiigung, die gemif§ Absatz 1 gemeldet wurden, einschlielich Bereinigungen infolge Neuklassi-
fizierung, die gemafd Artikel 4 Absatz 3 gemeldet wurden.

(3)  Die gemaf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 tberpriift.

Artikel 8

Hochrechnungen von MFI-Bilanzpositionen

(1)  Soweit die NZBen MFIs Ausnahmen gemafl Artikel 9 Absdtze 1, 2, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) 2021/379
(EZB/2021/2) gewihren, fithren die NZBen eine Hochrechnung der nach dieser Verordnung erhobenen statistischen Daten
durch, um fiir die Zwecke der Erstellung der monatlichen und vierteljahrlichen Daten, die der EZB nach diesem Abschnitt
zu melden sind, den Kreis der Berichtspflichtigen insgesamt abzubilden.

(2)  Wenn NZBen Hochrechnungen der statistischen Daten gemif8 Absatz 1 durchfithren, wenden sie mindestens eines
der folgenden Verfahren an:

a) Fir Daten zu fehlenden Aufgliederungen werden Schitzungen anhand von Verhiltniszahlen abgeleitet, denen eine
Teilgruppe des tatsichlichen Kreises der Berichtspflichtigen zugrunde liegt, die als am reprisentativsten fiir die in das
,Cutting off the tail“-Verfahren einbezogenen Institute angesehen und folgendermaflen bestimmt wird:

i) NZBen von Mitgliedstaaten, deren Beitrag zur aggregierten MFI-Bilanz des Euro-Wahrungsgebiets 2 % iiberschreitet,
bestimmen diese Teilgruppe so, dass die Gesamtbilanz der Unternehmen in der Teilgruppe 35 % der nationalen
aggregierten MFI-Bilanz nicht tiberschreitet;

ii) NZBen von Mitgliedstaaten, deren Beitrag zur aggregierten MFI-Bilanz des Euro-Wihrungsgebiets 2 % nicht
tiberschreitet, bestimmen diese Teilgruppe so, dass die Gesamtbilanz der Unternehmen in der Teilgruppe 35 % der
nationalen aggregierten MFI-Bilanz nicht tiberschreitet, es sei denn, die Hochrechnung nach diesem Verfahren wire
fiir die NZBen mit bedeutenden Kosten verbunden. In diesem Fall konnen die NZBen stattdessen Verhaltniszahlen
zugrunde legen, die auf dem tatsichlichen Kreis der Berichtspflichtigen basieren;

i) die in den Ziffern i und ii vorgesehenen Anforderungen zur Bestimmung der Teilgruppen des tatsichlichen Kreises
der Berichtspflichtigen gelten nicht, wenn die Bilanzen der Institute, denen die Ausnahmen gewiahrt werden, nicht
mehr als 1 % der nationalen aggregierten MFI-Bilanz betragen. In diesen Fillen konnen die NZBen stattdessen
Verhiltniszahlen zugrunde legen, die auf dem tatsichlichen Kreis der Berichtspflichtigen basieren.

b) Bei der Anwendung von Buchstabe a konnen sowohl die in das ,Cutting-off-the-tail“-Verfahren einbezogenen Institute
als auch die Teilgruppe des tatsichlichen Kreises der Berichtspflichtigen nach der jeweiligen Art des Instituts in
verschiedene Gruppen untergliedert werden.

) Soweit der zusammengefasste Beitrag von Geldmarktfonds, denen Ausnahmen nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2021/379 (EZB[2021/2) gewihrt wurden, 30 % der nationalen Geldmarktfondsbilanz iiberschreitet, rechnen die
NZBen die gemeldeten statistischen Daten zu Geldmarkfonds getrennt von den Daten zu Einlagen entgegennehmenden
Unternechmen und gemif einer der folgenden Bestimmungen hoch:

i) Die NZBen zichen die von Geldmarktfonds, denen keine Ausnahmen nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2021/379 (EZB[2021/2) gewihrt wurden, erhobenen statistischen Daten heran, wenn diese statistischen Daten
fur die Zwecke der Hochrechnung hinreichend reprisentativ sind.

(18

Gemif Anhang T der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur
Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 3037/90 sowie einiger Verordnungen iiber bestimmte Bereiche der Statistik (ABL. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
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ii) Die NZBen schitzen mindestens einmal jahrlich eine Bilanz fiir den Sektor der Geldmarktfonds aus alternativen
Datenquellen und verwenden diese als Grundlage fiir die Hochrechnung, wenn allen Geldmarktfonds Ausnahmen
nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) gewahrt wurden oder wenn die statistischen
Daten, die von Geldmarktfonds erhoben wurden, denen keine Ausnahmen nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2021/379 (EZB/2021/2) gewihrt wurden, fiir die Zwecke der Hochrechnung nicht hinreichend reprisentativ
sind.

d) Werden die statistischen Daten gemdf der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) mit einer geringeren
Meldefrequenz oder einer spiteren Ubermittlungsfrist erhoben als die der EZB nach dieser Leitlinie zu meldenden
statistischen Daten, schitzen die NZBen die statistischen Daten fur die fehlenden Berichtszeitriume; hierbei werden
entweder

i) die bereits iibermittelten und sich als addquat erwiesenen Daten auch fiir die Zeitrdume eingesetzt, fur die noch keine
Daten gemeldet wurden, oder

ii) geeignete statistische Schitzverfahren angewandt, um Trends oder saisonale Entwicklungen zu beriicksichtigen.

Fir die Zwecke der Buchstaben a bis d konnen die Verhiltniszahlen oder andere Zwischenberechnungen, die fur die
Hochrechnung herangezogen werden, von Daten der Aufsichtsbehorden abgeleitet werden, wenn diese Daten hinreichend
an die hochzurechnenden statistischen Daten angeglichen sind.

(3)  Soweit die NZBen MFIs eine Ausnahme nach Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2)
gewihrt haben, nehmen sie die Hochrechnung durch Schitzung der vierteljahrlichen statistischen Daten, die der EZB
gemifl Artikel 4 zu melden sind, wie folgt vor:

a) Wenn die NZBen statistische Daten von MFIs gemif der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) seltener als
vierteljahrlich erheben, konnen sie diese statistischen Daten fiir die Zwecke der Schitzung der statistischen Daten fiir
die fehlenden Berichtszeitrdume heranziehen oder geeignete statistische Schitzverfahren anwenden, um Trends und
saisonale Entwicklungen zu beriicksichtigen.

b) Wenn die NZBen statistische Daten von MFIs gemif8 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) auf einer stirker
aggregierten Ebene erheben, konnen sie diese statistischen Daten fiir die Zwecke der Schitzung der statistischen Daten,
die der EZB nach Artikel 4 zu melden sind, heranziehen oder zweckdienliche Aufgliederungen als Grundlage fiir diese
Schitzungen verwenden.

¢) Wenn die NZBen vierteljahrliche statistische Daten von MFIs gemif$ der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2)
erheben, die zusammengenommen mindestens 80 % der Bestinde an Einlagen, Krediten und Wertpapieren sowie der
Investmentfondsanteile von Gebietsansissigen in dem Mitgliedstaat auerhalb des Euro-Wahrungsgebiets erfassen, fiir
den die Ausnahme gilt, schitzen sie die zu meldenden statistischen Daten auf dieser Grundlage oder,

d) wenn die NZBen die zu meldenden statistischen Daten auf der Grundlage alternativer Quellen schitzen, nehmen sie
notwendige Anpassungen vor, um Unterschieden zwischen den nach der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2)
verwendeten Konzepten und Begriffsbestimmungen sowie den Konzepten und Begriffsbestimmungen in diesen
alternativen Quellen Rechnung zu tragen.

Artikel 9
Ubermittlungsfristen

(1)  Die NZBen melden der EZB die in diesem Abschnitt genannten monatlichen statistischen Daten gemaf Artikel 7
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32
bis Geschiftsschluss des 15. Arbeitstags nach dem Ende des Monats, auf den sich die Daten beziehen.

(2)  Die NZBen melden der EZB die in diesem Abschnitt genannten vierteljéhrlichen statistischen Daten gemaf$ Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32
bis Geschiftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ablauf des Quartals, auf das sich die statistischen Daten beziehen.

Artikel 10
Revisionen

(1)  Die NZBen konnen Revisionen der gemif$ diesem Abschnitt gemeldeten statistischen Daten wie folgt vornehmen:

a) Revisionen der jeweils aktuellen und vorherigen monatlichen statistischen Daten, die nach Artikel 3 und 4 gemeldet
wurden, konnen der EZB jederzeit iibermittelt werden.

b) Revisionen der jeweils aktuellen vierteljahrlichen statistischen Daten, die nach Artikel 3 und 4 gemeldet wurden, kénnen
der EZB jederzeit iibermittelt werden.
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¢) Andere als die in den in den Buchstaben a und b genannten Revisionen der nach Artikel 3 und 4 gemeldeten
statistischen Daten konnen der EZB aufSerhalb der monatlichen Produktionszeitrdaume tibermittelt werden.

d) Revisionen der statistischen Daten, die nach Artikel 5 und 7 gemeldet wurden, konnen der EZB jederzeit ibermittelt
werden.

Die NZBen kénnen nach Mitteilung an die EZB Revisionen der in Buchstabe ¢ genannten statistischen Daten wihrend eines
monatlichen Produktionszeitraums vornehmen, sofern die Qualitit der statistischen Daten durch die Revisionen erheblich
verbessert wird. Die EZB kann diese Revisionen nach diesem monatlichen Produktionszeitraum verarbeiten. Die EZB
unterrichtet die betreffende NZB, sofern die Verarbeitung dieser Revisionen bis nach dem Ende des monatlichen
Produktionszeitraums verschoben wird.

(2)  Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den gemidfl Absatz 1 iibermittelten Revisionen zur
Verfiigung. Die NZBen stellen der EZB zudem in den folgenden beiden Fillen Erlduterungen zur Verfiigung:

a) Die NZBen stellen Erlduterungen zu Revisionen, deren Hohe mindestens 5 Mrd. EUR (absoluter Wert) betrigt, zur
Verfiigung und tibermitteln diese Erlduterungen zeitgleich mit den Revisionen, jedenfalls aber vor Abschluss der
Datenproduktion durch die EZB fiir diesen Produktionszeitraum.

b) Ubermitteln die NZBen Revisionen wihrend eines monatlichen Produktionszeitraums geméf Absatz 1 Unterabsatz 2,

so werden die Erlduterungen zum Zeitpunkt der Meldung zur Verfiigung gestellt.

In den gemif§ Unterabsatz 1 tibermittelten Erlduterungen wird angegeben, ob die Revisionen mit Auswirkungen auf die
gemeldete Reihe endgiiltig sind oder unter Umstidnden weiteren Revisionen unterzogen werden.

ABSCHNITT 3

MFI-ZINSSATZE

Artikel 11

Zu meldende statistische Daten zur MFI-Zinsstatistik

(1)  Die NZBen melden der EZB die folgenden Daten zu den von MFIs angewandten Zinssdtzen fur Einlagen von privaten
Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften und Krediten an private Haushalte und nichtfinanzielle Kapitalge-
sellschaften (,MFI-Zinssdtze“ oder ,MIR“):

a) nationale monatliche statistischen Daten zu ausstehenden Betrdgen und zum Neugeschift gemafs Anhang I Anlagen 1
und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB[2013/34);

b) nationale monatliche statistische Daten zum Neugeschift gemdfl Anhang III Teil 1 dieser Leitlinie.
Die gemif$ diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis tibermittelt und nach Artikel 30
tiberpriift. Die NZBen melden diese Daten gegebenenfalls gemifl Anhang III Teil 3 dieser Leitlinie.

(2)  Die NZBen konnen Ausnahmen fiir die folgenden Meldepositionen gewéhren:

a) Anhang I Anlage 2 Tabellen 3 und 4 Meldepositionen 62 bis 85 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) in
Bezug auf Folgendes:

i) fur nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften geltende Zinssatze;
ii) Geschiftsvolumen besicherter/garantierter Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften;

b) die in Anhang I Anlage 2 Tabellen 3 und 4 aufgefithrten Meldepositionen 37 bis 54 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34), sofern das nationale aggregierte Geschiftsvolumen der korrespondierenden Position
(Meldepositionen 37 bis 54) einschlieSlich aller Kredite weniger als 10 % des nationalen aggregierten Geschafts-
volumens aller Kredite derselben Grofenkategorie und weniger als 2 % des Geschiftsvolumens derselben Gréfle und
derselben anfinglichen Zinsbindungskategorie auf Ebene des Euro-Wihrungsgebiets betragt.

Die von den NZBen gemif Unterabsatz 1 gewihrten Ausnahmen gelten unbeschadet des Artikels 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB[2013/34).
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(3)  Werden Ausnahmen gemifl Unterabsatz 2 gewihrt, werden die darin genannten Schwellenwerte von den NZBen
jahrlich diberpriift.

Artikel 12

Hochrechnung der MFI-Zinsstatistik

(1)~ Wird durch die von den NZBen bezogenen statistischen MIR-Daten aufgrund der Anwendung von Stichproben-
verfahren nicht der tatsichliche Kreis der Berichtspflichtigen abgebildet, wihlen die NZBen die Stichproben aus, pflegen
diese und rechnen die statistischen Daten zum Neugeschiftsvolumen hoch, um zu gewihrleisten, dass der Kreis der
Berichtspflichtigen gemaf Anhang III Teil 2 dieser Leitlinie zu 100 % reprasentiert wird.

(2)  Gewihren NZBen Ausnahmen in Bezug auf die Meldepflichten fir die MFI-Zinsstatistik nach Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) oder Artikel 11 Absatz 2 dieser Leitlinie, werden die Daten der fehlenden
monatlichen Meldezeitraume mit den gemaf§ Artikel 11 Absatz 1 dieser Leitlinie gemeldeten statistischen Daten unter
Anwendung geeigneter statistischer Schdtzverfahren aufgefiillt, um Trends und saisonale Entwicklungen zu
berticksichtigen.

Artikel 13

Ubermittlungsfristen

Die NZBen melden der EZB die in Artikel 11 genannten statistischen Daten gemdf Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32 bis Geschaftsschluss des
19. Arbeitstags nach dem Ende des Monats, auf den sich die statistischen Daten beziehen.

Artikel 14

Revisionen

(1)  Die NZBen konnen Revisionen der gemiafd diesem Abschnitt gemeldeten statistischen Daten jederzeit aufSer wihrend
des betreffenden Produktionszeitraums vornehmen, wihrend dem die NZBen lediglich Revisionen der im Hinblick auf den
vorhergehenden Referenzzeitraum gemeldeten statistischen Daten vornehmen diirfen.

Die NZBen konnen nach Mitteilung an die EZB Revisionen der gemif diesem Abschnitt gemeldeten statistischen Daten
wihrend des betreffenden Produktionszeitraums vornehmen, sofern die Qualitdt der statistischen Daten durch die
Revisionen erheblich verbessert wird. Die EZB kann diese Revisionen nach diesem Produktionszeitraum verarbeiten. Die
EZB unterrichtet die betreffende NZB, sofern die Verarbeitung dieser Revisionen bis nach dem Ende des monatlichen
Produktionszeitraums verschoben wird.

(2)  Die NZBen stellen auf Verlangen der EZB die folgenden Erlduterungen zu Revisionen zur Verfigung, die gemif
Absatz 1 iibermittelt wurden:

a) Erlduterungen zu Revisionen, welche die Qualitit von der EZB gemeldeten statistischen Daten erheblich verbessern;

b) Erlduterungen zu Revisionen von der EZB zu Zeitrdumen vor dem vorhergehenden Referenzmonat gemeldeten
statistischen Daten.

In den gemif§ Unterabsatz 1 tibermittelten Erlduterungen wird angegeben, ob die Revisionen mit Auswirkungen auf die
gemeldete Reihe endgiiltig sind oder unter Umstidnden weiteren Revisionen unterzogen werden.
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ABSCHNITT 4

BILANZPOSITIONEN UND ZINSSATZE DER EINZELNEN MFIS

Artikel 15

Bestimmung der Kreditinstitute, fiir die einzelne statistische Daten zu melden sind

(1) Die NZBen melden die in Artikel 16 genannten statistischen Daten fiir in den Mitgliedstaaten des Euro-
Wihrungsgebiets gebietsansissige Kreditinstitute, ausgenommen:

a) Nicht-MFI-Kreditinstitute,
b) in das ,Cutting off the tail“-Verfahren einbezogene Institute und

¢) Kreditinstitute mit einer Summe der Aktiva von hochstens 100 Mio. EUR, sofern der EZB-Rat der betreffenden NZB die
Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt hat.

Fiir die Zwecke der Meldung der statistischen Daten an die EZB nach Artikel 16 kann die betreffende NZB die statistischen
Daten fur Kreditinstitutsgruppen melden. Diese Kreditinstitutsgruppen werden von den NZBen im Benehmen mit der EZB
bestimmt.

(2)  Der EZB-Rat kann auf Ersuchen der betreffenden NZB die Erlaubnis erteilen, den in Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten
Schwellenwert anzuwenden, wenn der Meldeaufwand dieser NZB unverhiltnismafig stark betroffen wire. Vertritt der EZB-
Rat die Ansicht, dass der Meldeaufwand fiir diese NZB nicht linger unverhiltnismiig erhoht ist, kann er die genannte
Erlaubnis auf Ersuchen der betreffenden NZB widerrufen.

(3)  Die NZBen erfassen die in Absatz 1 genannten Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen im Datenregister iiber
Institute und verbundene Unternehmen (RIAD), das gemifl der Leitlinie (EU) 2018/876 der Europiischen Zentralbank
(EZB[2018/16) (**) eingerichtet wurde.

(4)  Die NZBen erfassen die in Absatz 1 genannten Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, die fiir die Zwecke dieses
Abschnitts Kerninstitute sind, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

a) Das Kreditinstitut ist Mitglied des Kreises von Kreditinstituten, fur die gemdfl Artikel 17a Absatz 1 der Leitlinie
EZB[2014/15 einzelne MFI-Daten fiir den Berichtszeitraum Januar 2021 an die EZB tibermittelt wurden;

b) das Kreditinstitut ist ein neues Kreditinstitut, das aus einer Verschmelzung, Ubernahme oder sonstigen Unternehmens-
umstrukturierung hervorgeht, die nach dem Inkrafttreten dieser Leitlinie erfolgt und an der eines oder mehrere
Kerninstitute beteiligt sind;

c) das Kreditinstitut ist in einem Mitgliedstaat gebietsansissig, der nach dem Inkrafttreten dieser Leitlinie den Euro einfithrt,
und wird vom EZB-Rat im Benehmen mit dem Ausschuss fiir Statistik als Kerninstitut bestimmt.

Bestimmt der EZB-Rat Kerninstitute gemaf8 Unterabsatz 1 Buchstabe c, setzt er die betreffende NZB hiervon in Kenntnis.

(50  Wurde NZBen die Erlaubnis erteilt, Kreditinstitute mit einer Summe der Aktiva von héchstens 100 Mio. EUR gemifS
Absatz 1 Buchstabe ¢ auszunehmen, iiberpriifen sie die Summe der Aktiva der Kreditinstitute mindestens einmal alle drei
Jahre und erfassen die Daten entsprechend in RIAD. Der EZB-Rat wird unverziiglich iiber die Ergebnisse dieser
Uberpriifung unterrichtet.

(6)  Der EZB-Rat kann die Befugnis zur Erteilung oder zum Widerruf der Erlaubnis nach Absatz 2 auf das Direktorium
tibertragen. Bei dieser Ubertragung wird beriicksichtigt, ob der Meldeaufwand fiir die betreffende NZB unverhaltnismafig
stark betroffen wire.

(7)  Ubt das Direktorium die ihm nach Absatz 6 iibertragene Befugnis aus, unterrichtet es den EZB-Rat unverziiglich
tiber jede getroffene Entscheidung.

(") Leitlinie (EU) 2018/876 der Europiischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zum Datenregister iiber Institute und verbundene
Unternehmen (EZB/2018/16) (ABL. L 154 vom 18.6.2018, S. 3).
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Artikel 16

Zu meldende statistische Daten iiber Bilanzpositionen und Zinssitze der einzelnen MFIs (IBSI und IMIR)

(1)  Die NZBen melden der EZB die gemidf der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erhobenen statistischen Daten
zu den folgenden einzelnen Bilanzpositionen (IBSI) der in Artikel 15 Absatz 1 genannten Kreditinstitute:

a) die in Anhang IV Tabellen 1 und 2 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Monatsende;

b) die in Anhang IV Tabellen 1 und 2 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden Betrige zum Quartalsende.

Erheben die NZBen die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Daten monatlich, konnen sie der EZB fiir diese Positionen
stattdessen die ausstehenden Betrdge zum Monatsende melden.

(2) Die NZBen melden der EZB die in Anhang IV Tabellen 1 und 2 dieser Leitlinie festgelegten monatlichen
,Zusatzreihen® fiir die Bilanz der in Artikel 15 Absatz 1 genannten Kreditinstitute gemaff Anhang I dieser Leitlinie. Diese
Zusatzreihen umfassen eine oder beide der folgenden Positionen:

a) Bereinigungen infolge Neubewertung und Neuklassifizierung;

b) Kreditiibertragungen.

(3)  Die NZBen melden der EZB die folgenden, gemif$ der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) von den in
Artikel 15 Absatz 4 genannten Kerninstituten erhobenen statistischen Daten zu den Zinssitzen der einzelnen MFIs (IMIR):

a) die monatlichen Zinssitze fiir die in Anhang IV Tabelle 3 dieser Leitlinie aufgefithrten ausstehenden Betrige von auf
Euro lautenden Einlagen und Krediten gegeniiber im Euro-Wihrungsgebiet gebietsansdssigen privaten Haushalten und
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften;

b) das monatliche Neugeschiftsvolumen der in Anhang IV Tabelle 3 dieser Leitlinie aufgefithrten auf Euro lautenden
Einlagen und Kredite gegeniiber im Euro-Wihrungsgebiet gebietsansissigen privaten Haushalten und nichtfinanziellen
Kapitalgesellschaften;

c) die monatlichen Zinssitze fir das in Anhang IV Tabelle 3 dieser Leitlinie aufgefithrte Neugeschiftsvolumen der auf Euro
lautenden Einlagen und Kredite gegeniiber im Euro-Wahrungsgebiet gebietsansissigen privaten Haushalten und
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften.

(4)  Werden statistische Daten zu den in Artikel 15 Absatz 1 genannten Kreditinstitutsgruppen gemeldet, wenden die
NZBen die folgenden Bestimmungen an:

a) Die von den NZBen gemif8 Absatz 1 gemeldeten ausstehenden Betrdge werden als Summe der ausstehenden Betrdge der
einzelnen Gruppenmitglieder berechnet.

b) Die von den NZBen gemifs Absatz 2 gemeldeten Zusatzreihen werden als Summe der Zusatzreihen der einzelnen
Gruppenmitglieder berechnet.

¢) Die von den NZBen gemiff Absatz 3 gemeldeten Zinssitze werden als gewichtete Durchschnittswerte und das
Gruppenvolumen wird als Summe der Einzelvolumina berechnet. Erhebt die NZB die Daten iiber die Gruppe auf
Einzelinstitutsbasis, umfassen die Zinssatzdurchschnittswerte nur die Institute, die in die nationale MIR-Stichprobe
einbezogen werden und fiir die keine Ausnahme gilt; Gleiches gilt fur die Gruppenvolumina.

(5) Die NZBen diibermitteln der EZB auf Verlangen und nach bestmoglichem Bemiithen Erliuterungen zu
Verschmelzungen und Ubernahmen, sonstigen Unternehmensumstrukturierungen und Kreditiibertragungen, die wahrend
des Referenzmonats stattfanden und sich auf die gemafS diesem Artikel gemeldeten statistischen Daten der Kerninstitute
auswirken.

(6) Die EZB kann unter gebithrender Beachtung der einschligigen Vertraulichkeitsregelungen die gemifl Absatz 5
tibermittelten Erlduterungen nutzen und innerhalb des Eurosystems weiterleiten, um die Analyse der Daten zu unterstiitzen.
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Artikel 17

Ubermittlungsfristen

(1)  Die NZBen melden der EZB die nach Artikel 16 Absitze 1 und 2 {ibermittelten statistischen Daten zu den in
Artikel 15 Absatz 4 genannten Kerninstituten bis Geschiftsschluss des 15. Arbeitstags nach Ablauf des Referenzzeitraums,
auf den sich die statistischen Daten beziehen, und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32. Im Ubrigen
melden die NZBen der EZB die statistischen Daten bis Geschiftsschluss des 20. Arbeitstags nach Ablauf des
Referenzzeitraums, auf den sich die statistischen Daten beziehen, und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach
Artikel 32.

(2)  Die NZBen melden der EZB die nach Artikel 16 Absatz 3 {ibermittelten statistischen Daten bis Geschiftsschluss des
19. Arbeitstags nach Ablauf des Referenzzeitraums, auf den sich die statistischen Daten bezichen, und in Ubereinstimmung
mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32.

Artikel 18
Revisionen

(1)  Nehmen die NZBen Revisionen der statistischen Daten gemdfl Artikel 10 vor, fithren sie gegebenenfalls auch
Revisionen der nach Artikel 16 Absitze 1 und 2 gemeldeten statistischen Daten zu IBSI durch.

(2)  Die Revisionen der nach Artikel 16 Absitze 1 und 2 gemeldeten statistischen Daten zu anderen Kreditinstituten als
Kerninstituten werden von den NZBen nach bestmdglichem Bemithen gemeldet.

(3)  Nehmen die NZBen Revisionen der statistischen Daten gemdfl Artikel 14 vor, fithren sie gegebenenfalls auch
Revisionen der nach Artikel 16 Absatz 3 gemeldeten statistischen Daten zu IMIR durch.

(4)  Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den gemif$ diesem Artikel éibermittelten Revisionen zur
Verfiigung.

ABSCHNITT 5

MINDESTRESERVEN VON KREDITINSTITUTEN

Artikel 19
Zu meldende statistische Daten zur Mindestreservebasis

(1)  Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten zu den in Anhang V Teil 1 Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten
ausstehenden Betrdgen zum Monatsende in Bezug auf die gemaf8 der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) berechnete
aggregierte Mindestreservebasis von Kreditinstituten.

(2)  Die nach Absatz 1 gemeldeten statistischen Daten werden aus den in der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2)
aufgefithrten statistischen Daten abgeleitet, die durch die NZBen von Kreditinstituten erhoben werden, die nach Maflgabe
der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) der Mindestreservepflicht unterliegen.

Fir jene Kreditinstitute, die in das ,Cutting off the tail“-Verfahren einbezogen sind, verwenden die NZBen fur die
Berechnung der aggregierten Mindestreservebasis zum Monatsende die jeweils aktuellen statistischen Daten zum
Quartalsende, die nach der Veroffentlichung der vierteljahrlichen statistischen Daten durch die EZB gemif$ Artikel 4 dieser
Leitlinie zur Verfiigung stehen.

(3)  Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten zu dem in Anhang V Teil 1 Tabelle 2 dieser Leitlinie aufgefithrten
aggregierten Pauschalbetrag, der nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) von den
Mindestreserven der Kreditinstitute abgezogen wird.

(4)  Die NZBen kénnen Revisionen der gemaf diesem Artikel gemeldeten statistischen Daten jederzeit vornehmen.
Ubermitteln die NZBen Revisionen gemafS diesem Artikel nach Beginn der Mindestreserve-Erfiillungsperiode, kann die
EZB von der Verarbeitung dieser Revisionen absehen.
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Nimmt eine berichtspflichtige Partei eine Berichtigung ihrer Mindestreservebasis gemifl Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung
(EU) 2021/378 (EZB/2021/1) vor, filhren die NZBen eine entsprechende Revision der nach diesem Artikel gemeldeten
statistischen Daten durch.

Artikel 20

Zu meldende statistische Daten zur Statistik iiber den ,,macro ratio*

Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten zu den in Anhang V Teil 2 dieser Leitlinie festgelegten ausstehenden
Betrigen in Bezug auf den ,macro ratio“ zum Monatsende.

Die gemdfl Unterabsatz 1 gemeldeten statistischen Daten werden von den NZBen aus den verfiigbaren monatlichen
statistischen Daten abgeleitet, die nach Mafigabe der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) bei Kreditinstituten
erhoben werden. Sind die zu meldenden statistischen Daten fiir einen Mitgliedstaat nicht anwendbar, meldet die
betreffende NZB die statistischen Daten mit null.

Artikel 21

Ubermittlungsfristen

Die NZBen melden der EZB die relevanten monatlichen statistischen Daten gemaf$ Artikel 19 und 20 bis Geschiftsschluss
des letzten Arbeitstags, der dem Beginn der betreffenden Mindestreserve-Erfilllungsperiode vorangeht, in
Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32.

ABSCHNITT 6

POSTGIROAMTER (POGIs) UND ZENTRALSTAAT

Artikel 22

Zu meldende statistische Daten zu POGIs und zum Zentralstaat
(1)  Die NZBen melden der EZB die statistischen Daten zu den in Anhang VI Tabelle 1 dieser Leitlinie festgelegten
ausstehenden Betrigen zum Monatsende, die Folgendes umfassen:
(a) POGIs, die Daten gemafs Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 10742013 (EZB/2013/39) melden;
(b) monetire Verbindlichkeiten des Zentralstaats sowie dessen Bargeldbestinde und Bestinde an von MFIs des Euro-

Wihrungsgebiets ausgegebenen Wertpapieren.

(2)  Die NZBen sind nicht verpflichtet, die statistischen Daten gemaf8 diesem Artikel zu melden, wenn die in Absatz 1
Buchstabe a genannten statistischen Daten nicht existieren und die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Aktiv- und
Passivpositionen nicht existieren oder unbedeutend sind.

(3)  Die NZBen melden der EZB Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede nach Absatz 1 gemeldete
Position ausstehender Betrige gemafd Anhang VI Tabelle 1 dieser Leitlinie.

(4)  Die NZBen melden der EZB Bereinigungen infolge Neubewertung, soweit diese erheblich sind, gemdff Anhang VI
Tabelle 1 dieser Leitlinie.

(5)  Die gemdf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis {ibermittelt und nach

Artikel 30 uberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung oder Neubewertung werden gemif§
Anhang I dieser Leitlinie gemeldet.

Artikel 23

Ubermittlungsfristen

Die NZBen melden der EZB die in diesem Abschnitt genannten statistischen Daten gemifl Artikel 5 der Verordnung
(EU) Nr. 1074/2013 (EZB[2013/39) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32 dieser Leitlinie bis
Geschiftsschluss des 15. Arbeitstags nach dem Ende des Monats, auf den sich die statistischen Daten beziehen.
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Artikel 24

Revisionen

(1)  Die NZBen konnen Revisionen der gemif8 diesem Abschnitt gemeldeten statistischen Daten wie folgt vornehmen:

a) Revisionen der jeweils aktuellen und vorherigen monatlichen statistischen Daten konnen der EZB jederzeit iibermittelt
werden.

b) Andere als die jeweils aktuellen und vorherigen monatlichen statistischen Daten konnen auferhalb der monatlichen
Produktionszeitraume tibermittelt werden.

Die NZBen konnen nach Mitteilung an die EZB Revisionen der in Buchstabe b genannten statistischen Daten wihrend des
monatlichen Produktionszeitraums vornehmen, sofern die Qualitdt der Daten durch die Revisionen erheblich verbessert
wird. Die EZB kann diese Revisionen nach dem monatlichen Produktionszeitraum verarbeiten. Die EZB unterrichtet die
betreffende NZB, sofern die Verarbeitung dieser Revisionen bis nach dem Ende des monatlichen Produktionszeitraums
verschoben wird.

(2)  Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den gemaf§ Absatz 1 iibermittelten Revisionen wie folgt
zur Verfiigung.

a) Die NZBen stellen Erlduterungen zu Revisionen, deren Hohe mindestens 5 Mrd. EUR (absoluter Wert) betrigt, zur
Verfiigung und iibermitteln diese Erlduterungen zeitgleich mit den Revisionen, jedenfalls aber vor Abschluss der
Datenproduktion durch die EZB fiir diesen Produktionszeitraum.

b) Ubermitteln die NZBen Revisionen wihrend eines monatlichen Produktionszeitraums gemifl Absatz 1 Unterabsatz 2,
werden die Erlduterungen zum Meldezeitpunkt zur Verfiigung gestellt.

In den gemif§ Unterabsatz 1 tibermittelten Erlduterungen wird angegeben, ob die Revisionen mit Auswirkungen auf die
gemeldete Reihe endgiiltig sind oder unter Umstidnden weiteren Revisionen unterzogen werden.

ABSCHNITT 7

STRUKTURELLE FINANZINDIKATOREN VON KREDITINSTITUTEN

Artikel 25
Zu meldende statistische Daten zu strukturellen Finanzindikatoren von Kreditinstituten

(1)  Die NZBen melden der EZB die strukturellen Finanzindikatoren von Kreditinstituten, die MFIs sind, gemif
Anhang VII dieser Leitlinie. Die strukturellen Finanzindikatoren werden auf aggregierter Basis gemeldet und nach
Artikel 30 tiberpriift.

Abweichend von Unterabsatz 1 konnen die NZBen die darin genannten statistischen Daten unter Heranziehung alternativer
Datenquellen liefern. Die EZB kann diese Daten vorbehaltlich einer Vereinbarung zwischen der EZB und der betreffenden
NZB verwenden, um die strukturellen Finanzindikatoren von Kreditinstituten abzuleiten.

(2)  Umfassen die nach Absatz 1 gemeldeten statistischen Daten nicht den Kreis der Berichtspflichtigen insgesamt,
rechnen die NZBen diese statistischen Daten hoch, um den Kreis der Berichtspflichtigen insgesamt abzubilden.

Fiir die Zwecke von Unterabsatz 1 iibermitteln die NZBen der EZB Erlduterungen.

(3)  Die NZBen konnen wihrend des Produktionszeitraums eine Revision der nach diesem Artikel gemeldeten Daten
vornehmen und iibermitteln der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu diesen Revisionen.

Artikel 26

Ubermittlungsfristen

Die NZBen melden der EZB die jdhrlichen statistischen Daten zu den in Artikel 25 genannten strukturellen
Finanzindikatoren jedes Jahr bis spitestens Ende Marz in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32 unter
Bezugnahme auf das vorhergehende Jahr; hiervon ausgenommen ist der Indikator ,Zahl der Beschiftigten von
Kreditinstituten®, der jedes Jahr bis Ende Mai in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32 unter
Bezugnahme auf das vorhergehende Jahr iibermittelt wird.
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ABSCHNITT 8

NICHT-MFI-KREDITINSTITUTE

Artikel 27

Zu meldende statistische Daten zu den Bilanzpositionen von Nicht-MFI-Kreditinstituten

(1)  Die NZBen melden der EZB die folgenden Bilanzpositionen von Nicht-MFI-Kreditinstituten:

a) die in Anhang I Teil 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden Betrdge zum
Monatsende, ausgenommen:

i) Verbindlichkeiten aus Einlagen, die ausschlieflich von mindestreservepflichtigen Kreditinstituten gemeldet werden;
ii) fiktive Cash-Pool-Positionen;
i) ausgegebene Geldmarktfondsanteile;

iv) Positionen, fir die von den NZBen nach Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/379
(EZB/2021/2) Ausnahmen in Bezug auf die statistischen Meldepflichten gewdhrt wurden;

b) die in Anhang I Teil 3 Tabellen 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten ausstehenden
Betrige zum Quartalsende, mit Ausnahme der Positionen, fir die von den NZBen nach Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) Ausnahmen in Bezug auf die statistischen Meldepflichten gewihrt
wurden.

(2)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neubewertung von Nicht-
MFI-Kreditinstituten:

a) die in Anhang I Teil 4 Tabelle 1A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten monatlichen Bereinigungen
infolge Neubewertung, ausgenommen:

i) fiktive Cash-Pool-Positionen;
ii) ausgegebene Geldmarktfondsanteile;

i) Positionen, fir die von den NZBen nach Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/379
(EZB/2021/2) Ausnahmen in Bezug auf die statistischen Meldepflichten gewdhrt wurden;

b) die in Anhang I Teil 4 Tabelle 2A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) festgelegten vierteljahrlichen
Bereinigungen infolge Neubewertung, mit Ausnahme der Positionen, fiir die von den NZBen nach Artikel 9 Absatz 5
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) Ausnahmen in Bezug auf die statistischen Meldepflichten
gewiahrt wurden.

(3)  Die NZBen melden der EZB die folgenden statistischen Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung von
Nicht-MFI-Kreditinstituten:

a) die monatlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede nach Absatz 1 Buchstabe a gemeldete
Position ausstehender Betrige;

b) die vierteljahrlichen Bereinigungen infolge Neuklassifizierung in Bezug auf jede der in Anhang I Teil 3 Tabelle 2 der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) festgelegten Positionen ausstehender Betrige, mit Ausnahme der Positionen,
fir die von den NZBen nach Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2)
Ausnahmen in Bezug auf die statistischen Meldepflichten gewihrt wurden.

(4)  Inden folgenden Fillen sind die NZBen nicht verpflichtet, die statistischen Daten gemif diesem Artikel zu melden:

a) es gibt keine gebietsansissigen Nicht-MFI-Kreditinstitute oder

b) die betreffende NZB hat allen gebietsansissigen Nicht-MFI-Kreditinstituten gemif§ Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe a der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) Ausnahmen in Bezug auf die Meldung statistischer Daten nach Artikel 5
Absatz 2 der genannten Verordnung gewdhrt.

(5)  Die gemaf diesem Artikel zu meldenden statistischen Daten werden auf aggregierter Basis iibermittelt und nach
Artikel 30 iiberpriift. Statistische Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung werden gemafd
Anhang I dieser Leitlinie gemeldet.
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Artikel 28

Ubermittlungsfristen

(1)  Die NZBen melden der EZB die in diesem Abschnitt genannten monatlichen statistischen Daten gemaf Artikel 7
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32
dieser Leitlinie bis Geschiftsschluss des 15. Arbeitstags nach dem Ende des Monats, auf den sich die statistischen Daten
beziehen.

(2)  Die NZBen melden der EZB die in diesem Abschnitt genannten vierteljhrlichen statistischen Daten gemaf} Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und in Ubereinstimmung mit dem Meldezeitplan nach Artikel 32
dieser Leitlinie bis Geschaftsschluss des 28. Arbeitstags nach Ablauf des Quartals, auf das sich die statistischen Daten
beziehen.

Artikel 29
Revisionen
(1)  Die NZBen konnen Revisionen der gemifs diesem Abschnitt gemeldeten statistischen Daten jederzeit vornehmen.

(2)  Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den gemafl Absatz 1 iibermittelten Revisionen zur
Verfiigung.

In den gemif§ Unterabsatz 1 tibermittelten Erlduterungen wird angegeben, ob die Revisionen mit Auswirkungen auf die
gemeldete Reihe endgiiltig sind oder unter Umstidnden weiteren Revisionen unterzogen werden.

ABSCHNITT 9

UBERPRUFUNG, MELDEPFLICHTEN IN BEZUG AUF ZURUCKLIEGENDE DATEN UND UBERMITTLUNG

Artikel 30
Uberpriifungen und Erlduterungen

(1)  Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 2533/98, der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2), der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) und der Verordnung (EU) Nr. 1074/2013 (EZB/2013/39) tiberwachen und gewihrleisten
die NZBen die Qualitit und Zuverldssigkeit der statistischen Daten, die der EZB gemif dieser Leitlinie zur Verfiigung
gestellt werden.

(2)  Bevor die NZBen der EZB die statistischen Daten gemif8 dieser Leitlinie melden, iiberpriifen sie, dass die Daten die
von der EZB vorgegebenen und aktualisierten Anforderungen an die Freiheit von Formalfehlern (linear constraints)
erfillen, darunter gegebenenfalls die Freiheit von Formalfehlern in Bezug auf die Konsistenz zwischen allen
Berichtsterminen.

Die NZBen stellen der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu etwaigen Abweichungen zur Verfiigung, die im Zuge dieser
Uberpriifung festgestellt wurden.

(3)  Die NZBen iiberpriifen im Hinblick auf die Freiheit von Formalfehlern in Bezug auf die Konsistenz zwischen allen
Berichtsterminen gemifl Absatz 2, dass

a) die vierteljihrlichen statistischen Daten mit den entsprechenden, gemif den Artikeln 3 und 4 gemeldeten monatlichen
statistischen Daten konsistent sind;

b) die vierteljahrlichen statistischen Daten mit den entsprechenden, gemifs Artikel 27 gemeldeten monatlichen
statistischen Daten konsistent sind;

c) die statistischen Daten zu den gemdf Artikel 5 gemeldeten Bilanzpositionen von Geldmarktfonds mit den
entsprechenden, gemifs Artikel 4 gemeldeten Daten zu den Bilanzpositionen sonstiger MFIs zum Quartalsende
konsistent sind.

Sind die in Buchstabe a genannten statistischen Daten nicht zwischen allen Berichtsterminen konsistent, iibermitteln die
NZBen nach bestmdglichem Bemiihen Revisionen mit statistischen Daten, die iiber alle Berichtstermine hinweg konsistent
sind, mittels Schitzung.
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(4)  Die NZBen iiberwachen unter Heranziehung der in Artikel 3 Absatz 4 genannten spezifischen Vergleichstabellen die
Konsistenz zwischen den nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a gemeldeten ausstehenden Betrdgen zum Monatsende und
jedem der folgenden, gemif der Leitlinie (EU) 2016/2249 (EZB/2016/34) gemeldeten ausstehenden Betrage:

a) fiir den letzten Arbeitstag des Monats erstellter Tagesausweis des Eurosystems;

b) letzter disaggregierter Wochenausweis des jeweiligen Monats.

Die NZBen iibermitteln der EZB auf Verlangen die Ergebnisse iiber die Uberwachung der Konsistenz geméf Unterabsatz 1
und Erlduterungen zu den Abweichungen zwischen den ausstehenden Betrigen.

(50  Melden die NZBen nach Artikel 25 die Anzahl der Zweigstellen und Tochterunternehmen von nicht gebietsan-
sdssigen Kreditinstituten gemaff Anhang VII, gewihrleisten sie die Konsistenz dieser statistischen Daten ab 1999 mit den
Daten, die auf der nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erstellten Liste der MFIs fiir statistische
Zwecke erfasst werden.

(6) Die NZBen ibermitteln der EZB auf Verlangen Erlduterungen zu den Verdnderungen der gemif§ dieser Leitlinie
gemeldeten statistischen Daten, einschlieflich Briichen in den gemeldeten statistischen Daten gegeniiber dem
vorhergehenden Referenzzeitraum.

(7)  Werden gemif$ dieser Leitlinie zu meldende statistische Daten von den NZBen geschitzt, tibermitteln diese der EZB
auf Verlangen Erlduterungen.

Artikel 31

Meldepflichten in Bezug auf zuriickliegende Daten im Fall der Einfithrung des Euro

(1)  Fihrt ein Mitgliedstaat auferhalb des Euro-Wihrungsgebiets nach Inkrafttreten dieser Leitlinie den Euro ein, meldet
die NZB dieses Mitgliedstaats der EZB Folgendes:

a) statistische Daten zur Statistik iiber MFI-Bilanzpositionen, einschlieflich der Bilanzstatistik der Geldmarktfonds, zu allen
Referenzberichtszeitraumen seit dem Beitritt dieses Mitgliedstaats zur Union und in jedem Fall zu mindestens den drei
Jahren vor der Einfithrung des Euro durch den Mitgliedstaat;

b) statistische Daten zur Statistik iiber MFI-Bilanzpositionen zu den drei Jahren vor dem Beitritt des Mitgliedstaats zur
Union, soweit mit der EZB nichts anderes vereinbart wurde.

(2)  Die NZBen der den Euro einfilhrenden Mitgliedstaaten stellen die in Absatz 1 genannten statistischen Daten so
zusammen, als ob der Mitgliedstaat in simtlichen Referenzberichtszeitriumen dem Euro-Wihrungsgebiet angehort hitte.
Fiir diesen Zweck konnen die NZBen die statistischen Daten verwenden, die der EZB vor der Einfithrung des Euro durch
den Mitgliedstaat in Ubereinstimmung mit den von der EZB fiir die Mitgliedstaaten auferhalb des Euro-Wihrungsgebiets
angepassten Meldeschemata gemeldet wurden. Die NZBen melden die statistischen Daten im Einklang mit den
Anforderungen, die in den betreffenden Referenzberichtszeitriumen auf die Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets
anwendbar waren, es sei denn, die EZB und die jeweilige NZB vereinbaren, bestimmte statistische Daten auszunehmen.

(3)  Soweit mit der EZB nicht anders vereinbart, melden die NZBen der Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets der
EZB Bestinde gegeniiber Gebietsansissigen der Mitgliedstaaten aufSerhalb des Euro-Wihrungsgebiets, die den Euro nach
dem Inkrafttreten dieser Leitlinie einfithren, in Bezug auf die Statistik tiber MFI-Bilanzpositionen fiir die drei Jahre vor der
Einfihrung des Euro. Die NZBen melden lediglich die monatlichen ausstehenden Betrage jener Positionen, die gemaf der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) gemeldet wurden und die 50 Mio. EUR iibersteigen. Die NZBen melden zudem
auf freiwilliger Basis die monatlichen ausstehenden Betrige der Bestidnde unter 50 Mio. EUR.

Artikel 32

Meldezeitplan

Die EZB teilt den NZBen jedes Jahr bis Ende September die genauen Ubermittlungstermine in Form eines Meldezeitplans
mit. Die NZBen melden die statistischen Daten gemif dieser Leitlinie in Ubereinstimmung mit diesem Meldezeitplan.
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Artikel 33
Ubermittlung

(1) ~ Die NZBen {ibermitteln die gemaf} dieser Leitlinie zu meldenden statistischen Daten elektronisch unter Verwendung
der von der EZB fiir diesen Zweck festgelegten Ubermittlungswege. Fiir diesen elektronischen Austausch statistischer Daten
wird das statistische Nachrichtenformat verwendet, das vom ESZB festgelegt wird.

(2)  Soweit Absatz 1 nicht anwendbar ist, konnen die NZBen mit vorheriger Zustimmung der EZB auch andere
Ubermittlungswege fiir statistische Daten verwenden.

ABSCHNITT 10

VEREINFACHTES ANDERUNGSVERFAHREN UND VEROFFENTLICHUNG

Artikel 34

Vereinfachtes Anderungsverfahren

Unter Beriicksichtigung der Auffassung des Ausschusses fir Statistik nimmt das Direktorium der EZB etwaige erforderliche
technische Anderungen der Anhinge vor, sofern diese Anderungen weder den zugrunde liegenden konzeptionellen
Rahmen verdndern noch sich auf den Meldeaufwand der Berichtspflichtigen in den Mitgliedstaaten auswirken. Das
Direktorium unterrichtet den EZB-Rat unverziiglich iiber jede diesbeziigliche Anderung.

Artikel 35
Veroffentlichung

Die NZBen verdffentlichen keine nationalen Beitrige zu den monatlichen monetiren Aggregaten des Euro-
Wihrungsgebiets und ihren Gegenposten, bevor diese Aggregate nicht von der EZB veréffentlicht worden sind. Wenn die
NZBen solche Daten veroffentlichen, so stimmen diese mit den Daten iiberein, die fiir die zuletzt veroffentlichten
Aggregate des Euro-Wihrungsgebiets verwendet wurden. Bei der Wiedergabe der von der EZB veroffentlichten Aggregate
des Euro-Wiahrungsgebiets lassen die NZBen besondere Sorgfalt walten.

ABSCHNITT 11

ERSTMALIGE MELDUNG UND UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 36

Erstmalige Meldung

(1)  Die erstmalige Meldung der gemaf dieser Leitlinie zu iibermittelnden monatlichen statistischen Daten erfolgt mit den
statistischen Daten fiir Januar 2022.

(2)  Die erstmalige Meldung der gemif dieser Leitlinie zu iibermittelnden vierteljahrlichen statistischen Daten erfolgt mit
den statistischen Daten fiir das erste Quartal 2022. Die fiir das vierte Quartal 2021 zu meldenden vierteljahrlichen
statistischen Daten werden nach Maf$gabe von Anhang Il Teile 1, 4, 7, 19 und 20 der Leitlinie EZB/2014/15 iiber die
monetiren und die Finanzstatistiken gemeldet.

(3)  Die erstmalige Meldung der gemaf dieser Leitlinie zu iibermittelnden jahrlichen statistischen Daten erfolgt mit den
statistischen Daten fiir 2021.
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Artikel 37

Ubergangsbestimmungen
(1)  Fir den Zeitraum vom 15. April 2021 bis zum 1. Februar 2022 bestimmen die NZBen, soweit sie Daten zu IBSI
gemifS Artikel 17a der Leitlinie EZB/2014/15 iiber die monetiren und die Finanzstatistiken melden, die Kreditinstitute, fiir
die diese Daten gemif$ Artikel 15 dieser Leitlinie zu melden sind. Fiir den Zeitraum vom 15. April 2021 bis zum 1. Februar
2022 melden die NZBen der EZB diese Daten gemdfs den in Artikel 17 dieser Leitlinie festgelegten Ubermittlungsfristen.

(2)  Fiir den Zeitraum vom 15. April 2021 bis zum 1. Februar 2022 melden die NZBen, soweit sie Daten zu IMIR gemaf3
Artikel 17a der Leitlinie EZB/2014/15 tiber die monetdren und die Finanzstatistiken melden, diese Daten fiir die nach
Artikel 15 Absatz 4 dieser Leitlinie bestimmten Kerninstitute. Fiir den Zeitraum vom 15. April 2021 bis zum 1. Februar
2022 melden die NZBen der EZB diese Daten gemif$ den in Artikel 17 dieser Leitlinie festgelegten Ubermittlungsfristen.

(3)  Fiir den Zeitraum vom 26. Juni 2021 bis zum 1. Februar 2022 melden die NZBen die bei Nicht-MFI-Kreditinstituten

nach Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) erhobenen statistischen Daten gemafd Abschnitt 8
dieser Leitlinie. Die NZBen melden der EZB diese Daten spétestens bis zum 29. April 2022.

ABSCHNITT 12

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 38
Wirksamwerden

(1)  Diese Leitlinie wird am Tag ihrer Bekanntgabe an die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wihrung
der Euro ist, wirksam.

(2)  Die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wahrung der Euro ist, und die EZB erfiillen diese Leitlinie
ab dem 1. Februar 2022.
Artikel 39
Adressaten

Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 26. Mirz 2021.

Fiir den EZB-Rat
Die Présidentin der EZB
Christine LAGARDE
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ANHANG I

MELDUNG VON BEREINIGUNGEN UND ABLEITUNG VON TRANSAKTIONEN

TEIL 1

Allgemeine Darstellung des Verfahrens fiir die Ableitung von Transaktionen

Finanztransaktionen sind der Nettoerwerb von finanziellen Vermogenswerten oder die Nettoaufnahme von
Verbindlichkeiten fur jede Kategorie von Finanzinstrumenten, d. h. die Summe aller Finanztransaktionen, die im jeweiligen
Referenzzeitraum erfolgen. Der Rahmen fiir die Ableitung von Transaktionen fiir die Bilanzpositionen monetirer
Finanzinstitute (MFIs) ergibt sich aus dem Europdischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler
und regionaler Ebene (nachfolgend das ,ESVG 2010“), das durch die Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europdischen
Parlaments und des Rates () eingefithrt wurde. Abweichungen von diesem internationalen Standard werden, soweit
erforderlich, sowohl hinsichtlich des Inhalts der Daten als auch hinsichtlich der Bezeichnung der statistischen Begriffe
vorgenommen. Dieser Anhang ist in Einklang mit dem ESVG 2010 auszulegen, sofern dessen Bestimmungen nicht
ausdriicklich oder konkludent durch die Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) (%) oder diese Leitlinie ausgeschlossen
werden.

Im Zusammenhang mit den Statistiken iiber Bilanzpositionen berechnet die EZB Transaktionen, indem sie fiir jede Aktiv-
und Passivposition die Differenz zwischen ausstehenden Betrdgen am Meldestichtag zum Ende des Berichtszeitraums
berechnet und anschliefend die Auswirkung von Entwicklungen herausrechnet, die nicht auf Transaktionen
zurlickzufithren sind (,Bereinigungen®). Diese werden in die Hauptgruppen ,Bereinigungen infolge Neuklassifizierung®,
,Bereinigungen infolge Neubewertung® und ,Wechselkursbereinigungen® unterteilt. Die nationalen Zentralbanken (NZBen)
melden der EZB ,Bereinigungen infolge Neuklassifizierung“ und ,Bereinigungen infolge Neubewertung®, damit diese
Nichttransaktionseffekte ~ aus  der  Berechnung der  Transaktionen  herausgerechnet werden  koénnen.
,Wechselkursbereinigungen“ werden in der Regel von der EZB abgeleitet. Die Transaktionen werden auf Nettobasis
berechnet, d. h. es ist nicht erforderlich, Finanztransaktionen oder Umsatz auf Bruttobasis zu identifizieren. Finanztran-
saktionen sollten im Allgemeinen zum Transaktionswert — dem Wert, zu dem Vermdgenswerte erworben/verduflert
und/oder Verbindlichkeiten eingegangen, getilgt oder getauscht werden — angesetzt werden, wobei dieser nicht unbedingt
dem am Markt aufgelisteten Preis oder dem beizulegenden Zeitwert des Vermogenswerts zum Zeitpunkt der Transaktion
entsprechen muss. Nicht zum Transaktionswert zihlen Gebiihren, Provisionen oder andere Entgelte fiir Dienstleistungen,
die im Zusammenhang mit der Transaktion erbracht werden.

In diesem Anhang wird die Methodik fiir die Ableitung von Transaktionen im Zusammenhang mit den Statistiken tber
Bilanzpositionen dargestellt. In Teil 2 werden die Grundsitze der Meldung von Bereinigungen der NZBen an die EZB
behandelt. () In Teil 3 werden spezielle Anpassungsregelungen beleuchtet, die in Bezug auf die Aufbereitungsregeln fiir die
Statistiken tiber die Bilanzpositionen vorgenommen werden.

Weitere Einzelheiten und Zahlenbeispiele finden sich im auf der Website der EZB veroffentlichten ,Manual on MFI balance
sheet statistics“ (Handbuch zur MFI-Bilanzstatistik).

TEIL 2
Meldung von Bereinigungen der NZBen an die EZB

1. Grundprinzipien fiir die Bereinigungen

Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung unterliegen demselben System doppelter Buchfithrung wie
ausstehende Betrdge und sind daher ausgeglichen. Ist aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen, die in der statistischen
bzw. der fiir Zwecke des Rechnungswesens erstellten Bilanz zugrunde gelegt werden — also einer ,statistischen/rechnungsle-
gungsbedingten Abweichung” - ein Ausgleichsposten erforderlich, sollte dieser unter ,iibrige Passiva“ (soweit zutreffend als
positiver oder negativer Betrag) verbucht werden.

Zinsen auf Einlagen, Kredite und auf der Aktiv- bzw. Passivseite gefithrte Schuldverschreibungen sollten periodengerecht,
niemals jedoch als Transaktion mit dem betreffenden Instrument ausgewiesen werden. Im Fall von Krediten und Einlagen
wird dies durch die Vorgabe in Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) gewihrleistet, die auf diese
Instrumente aufgelaufenen Zinsen im Rahmen der ,iibrigen Aktiva“ und ,iibrigen Passiva“ auszuweisen. Die Verordnung
enthélt jedoch keine Regelung zur Behandlung aufgelaufener Zinsen auf begebene oder gehaltene Schuldverschreibungen.
Aufgelaufene Zinsen sind ndmlich haufig Bestandteil des Marktpreises und lassen sich nur schwer aus dem in der
statistischen Bilanz gemeldeten Preis extrahieren. Im Interesse kohidrenter und zwischen verschiedenen Lindern
vergleichbarer Daten sollte nach der folgenden Regel verfahren werden:

(") Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europdischen System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Européischen Union (ABL L 174 vom 26.6.2013, S. 1).

() Verordnung (EU) 2021/379 der Europdischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 iiber die Bilanzpositionen der Kreditinstitute und des
Sektors der monetdren Finanzinstitute (EZB/2021/2) (ABL. L 73 vom 3.3.2021, S. 16).

() Dieselbe Methodik findet Anwendung auf statistische Daten, die nach Artikel 3 Absatz 5 dieser Leitlinie zur Bilanz der EZB zu melden
sind.
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a) Wenn aufgelaufene Zinsen Bestandteil des Preises sind, wie er in der statistischen Bilanz aufgefiihrt wird, sollten sie in
die ,Bereinigungen infolge Neubewertung® einbezogen werden.

b) Wenn aufgelaufene Zinsen nicht im ausstehenden Betrag der jeweiligen Wertpapierposition enthalten sind, auf die sie
sich in der statistischen Bilanz beziehen, werden sie unter ,iibrige Aktiva“ bzw. ,iibrige Passiva“ klassifiziert und nicht
als Bereinigungen infolge Neubewertung beriicksichtigt.

Diese vorgeschlagene Vorgehensweise entspricht auch den in dieser Leitlinie festgelegten Berichtsanforderungen (siehe
Anhang II Teil 1).

Wird eine monatliche Bereinigung gemeldet, konnen die vierteljahrlich gemeldeten Aufgliederungen der Positionen
beeinflusst werden. Die Konsistenz der beiden Datensitze sollte vierteljahrlich hergestellt werden (d. h. die Summe der
monatlichen Bereinigungen muss gegebenenfalls gleich der vierteljahrlichen Bereinigung sein). Wenn fur die
vierteljahrlichen Bereinigungen ein Schwellenwert festgelegt ist oder die vierteljdhrlichen Bereinigungen nicht vollstindig
oder nicht in derselben Ausfiithrlichkeit wie die monatliche Bereinigung angegeben werden konnen, muss die Bereinigung
so berechnet werden, dass Diskrepanzen zu der Bereinigung, die fiir die monatlichen Daten gemeldet wird, vermieden
werden.

2. Bereinigungen infolge Neuklassifizierung

,Bereinigungen infolge Neuklassifizierung” umfassen alle Veranderungen in der Bilanz des Referenzsektors, die auf
Verinderungen in der Zusammensetzung und in der Struktur des Kreises der Berichtspflichtigen, Verdnderungen in der
Klassifizierung von Finanzinstrumenten und Geschiftspartnern, Anderungen der statistischen Definitionen und die
(teilweise) Korrektur von Meldefehlern beruhen; alle diese Faktoren fithren zu Briichen in den Reihen und beeintrichtigen
somit die Vergleichbarkeit der ausstehenden Betrige jeweils zum Ende zweier aufeinanderfolgender Zeitriume. Die
Erweiterung des Euro-Wahrungsgebiets kann als Sonderfall der Neuklassifizierung angesehen werden.

Die NZBen melden die Daten zu Bereinigungen infolge Neuklassifizierung gemaf dieser Leitlinie, indem sie unmittelbar
vom Kreis der Berichtspflichtigen gemeldete Daten, Informationen aus der Bankenaufsicht, Plausibilitdtspriifungen,
Ad-hoc-Untersuchungen (z. B. in Zusammenhang mit statistischen Ausreiffern), nationale statistische Anforderungen,
Informationen tiber Erweiterungen und Verkleinerungen des Kreises der Berichtspflichtigen sowie jede andere verfiigbare
Quelle nutzen. Die NZBen stellen Anderungen der ausstehenden Betrige fest, die auf Neuklassifizierungen zuriickzufiihren
sind, und melden den Nettobetrag. Ein Nettozuwachs der ausstehenden Betrige infolge Neuklassifizierungen wird mit
einem positiven Vorzeichen, eine Nettoverringerung der ausstehenden Betrdge wird mit einem negativen Vorzeichen
eingetragen.

Die NZBen konnen Schitzungen der Bereinigungen infolge Neuklassifizierung vornehmen, insbesondere wenn die Daten
nicht unmittelbar verfiigbar oder von schlechter Qualitit sind. Von der EZB wird nicht erwartet, dass sie nachtrigliche
Bereinigungen vornimmt, es sei denn, die NZBen stellen in den endgiiltigen Daten deutliche Verinderungen infolge
Neuklassifizierungen fest, die von den NZBen nicht rechtzeitig korrigiert werden konnen. In diesem Fall kann die EZB im
Benehmen mit der betreffenden NZB nachtrigliche Bereinigungen vornehmen.

Grundsitzlich melden die NZBen ,Bereinigungen infolge Neuklassifizierung® fiir jede Position gemif dieser Leitlinie. Wenn
die geschitzten Betrdge der Neuklassifizierung in der eigenen Bilanz der NZB unter 5 Mio EUR bzw. in der aggregierten
Bilanz der anderen Berichtspflichtigen unter 50 Mio EUR liegen, konnen die NZBen die Betrige der Bereinigung infolge
Neuklassifizierung mit null oder als fehlenden Wert melden. Diese Schwellenwerte dienen den NZBen als Hilfestellung bei
der Entscheidung, ob eine Bereinigung erstellt wird oder nicht. Die Anwendung eines solchen Schwellenwertes kann fur
NZBen allerdings kontraproduktiv sein, wenn ungeachtet des Schwellenwertes vergleichsweise detaillierte Daten erhoben
werden. Diese Flexibilitit versteht sich unbeschadet der Anforderung der Konsistenz innerhalb der fiir den
Referenzzeitraum gemeldeten Daten und zwischen monatlichen und vierteljahrlichen Daten, wie nachstehend beschrieben.

Innerhalb der Grenzen, die durch die Vorgehensweise bei Revisionen festgelegt werden, korrigieren die NZBen Meldefehler
in den ausstehenden Betrigen unverziiglich nach Aufdeckung der Fehler. Idealerweise wird der Fehler durch die Korrekturen
vollstindig aus den ausstehenden Betrigen entfernt, insbesondere wenn der Fehler einen einzigen oder einen begrenzten
Zeitraum Dbetrifft. In diesen Fillen treten keine Briiche in den Reihen auf. Wenn ein Fehler allerdings historische Daten
betrifft und eine Korrektur fritherer Daten nicht oder nur fir einen begrenzten Zeitraum durchgefiihrt wird, entsteht
zwischen dem ersten Zeitraum mit dem korrigierten Wert und dem letzten Zeitraum mit dem unrichtigen Wert ein Bruch.
In diesem Fall ermitteln die NZBen den Umfang des aufgetretenen Bruchs und geben unter ,Bereinigungen infolge
Neuklassifizierung eine Bereinigung ein. Entsprechendes gilt fiir die Umsetzung von Anderungen der statistischen
Definitionen, die sich auf die gemeldeten Daten auswirken, sowie fiir die Korrektur von Briichen, die moglicherweise
aufgrund der Einfithrung, Anderung oder Aufgabe von Hochrechnungsverfahren entstehen.

Ob Transfers von Aktiva als Transaktionen zu behandeln sind, richtet sich danach, ob es zwei getrennte institutionelle
Einheiten gibt, die in gegenseitigem Einvernehmen handeln. Erfolgen die Transfers jedoch aufgrund der Entstehung oder
des Wegfalls einer institutionellen Einheit, sind sie als ,Bereinigungen infolge Neuklassifizierung zu behandeln.
Insbesondere wenn eine Verschmelzung oder eine Ubernahme zum Wegfall einer oder mehrerer institutioneller Einheiten
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fuhrt, fallen alle Gegenpositionen, die zwischen den verschmelzenden Instituten bestanden und die zu dem Zeitpunkt, ab
dem die Einheiten nicht mehr existieren, verrechnet werden, aus dem System heraus, sodass dementsprechend
Bereinigungen infolge Neuklassifizierung gemeldet werden miissen. Unternehmensspaltungen werden entsprechend
behandelt.

3. Bereinigungen infolge Neubewertung

Die NZBen berechnen die gemif der vorliegenden Leitlinie gemeldeten ,Bereinigungen infolge Neubewertung® in der Regel
auf der Grundlage der Daten, die unmittelbar von den Berichtspflichtigen gemeldet werden. Die NZBen konnen diese
Berichtspflichten aber auch mittelbar (z. B. durch unmittelbare Erhebung der Transaktionsdaten) oder durch einzelne
Wertpapierdaten oder sonstige, vom Kreis der Berichtspflichtigen gemeldete Daten erfiillen und diirfen in jedem Fall bei
Bedarf zusitzliche Daten bei den Berichtspflichtigen erheben.

4. Wechselkursbereinigungen

Wechselkursverschiebungen gegeniiber dem Euro, die zwischen den Meldestichtagen zum Ende des Berichtszeitraums
auftreten, verursachen Verdnderungen des Werts von Fremdwahrungsaktiva/-passiva, wenn diese in Euro ausgewiesen
sind. Die NZBen sollten Aktiva und Passiva in Fremdwahrung nach Umrechnung in Euro anhand der Referenzwechselkurse
der EZB melden, die an dem Tag gelten, auf den sich die Daten beziehen. Da Anderungen der ausstehenden Betrige infolge
der Wechselkursverschiebungen nicht realisierte Wertgewinne/-verluste darstellen und nicht auf Finanztransaktionen
zuriickzufithren sind, miissen die Bewertungseffekte festgestellt werden, damit sie aus den Transaktionen herausgerechnet
werden koénnen. Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Wechselkursinderungen konnen auflerdem
Bewertungsinderungen enthalten, die sich aus Transaktionen betreffend Aktiva/Passiva ergeben, d. h. realisierte Gewinne/
Verluste; in dieser Hinsicht unterscheiden sich die nationalen Praktiken jedoch voneinander.

Die EZB leitet in der Regel die notwendigen Wechselkursbereinigungen auf der Grundlage der von den NZBen
bereitgestellten statistischen Daten ab. Sind NZBen in der Lage, genauere Wechselkursbereinigungen zu erstellen, kénnen
sie stattdessen mit der EZB vereinbaren, diese Wechselkursbereinigungen zu tibermitteln, die sodann von der EZB zur
Ableitung der Transaktionen herangezogen werden.

TEIL 3
Sonderregeln und Anpassungsregelungen

1. Geldmarktfonds

Bei der Erfiillung ihrer Berichtspflichten in Bezug auf ,Bereinigungen infolge Neuklassifizierungen und ,Bereinigungen
infolge Neubewertung“ beziehen die NZBen Bereinigungsdaten iiber Geldmarktfonds ein. Diese Bereinigungen werden
auch gemif dem speziellen vierteljahrlichen Berichtsschema fiir die Geldmarktfonds getrennt gemeldet.

Die NZBen melden Bereinigungen infolge Neuklassifizierung bei einer Verdnderung des Kreises der berichtspflichtigen
Geldmarktfonds im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2), die sich aus Anderungen der
Gruppe der Unternehmen ergeben, die gemifl der Verordnung (EU) 20171131 des Europdischen Parlaments und des
Rates (¥) als Geldmarktfonds zugelassen sind. Eine Verdnderung des Kreises der berichtspflichtigen Geldmarktfonds infolge
einer Anderung der Anlagepolitik eines Fonds wird als Finanztransaktion und nicht als Neuklassifizierung ausgewiesen.
Dies ergibt sich daraus, dass jede Anderung der Anlagepolitik der vorherigen Zustimmung durch die Anleger bedarf und
daher als aktive Anlageentscheidung betrachtet wird.

Nach Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) konnen die NZBen einigen oder allen
Geldmarktfonds Ausnahmeregelungen im Hinblick auf die Verpflichtung zur Meldung von Bereinigungen infolge
Neubewertung gewéhren. In diesen Fallen sollten die NZBen dennoch gemafd Artikel 5 Absatz 2 der vorliegenden Leitlinie
Daten auf der Grundlage bestmdglicher Schitzungen tibermitteln, wenn die betreffenden Betrige erheblich sind.

Die Berechnung der Bereinigungen infolge Neubewertung der Aktiva von Geldmarktfonds erfolgt nach dem fur alle MFIs
geltenden gemeinsamen Verfahren. Auf der Passivseite wurden positive Veranderungen des Werts von Geldmarktfond-
santeilen — in Entsprechung zu der Zahlung (im Gegensatz zum Auflaufen) von Zinsen auf Einlagen — herkommlicherweise
als Transaktionen eingestuft mit der Folge, dass der Gegenposten zu den Neubewertungen auf der Aktivseite nicht unter
,Geldmarktfondsanteile, sondern unter ,iibrige Passiva“ verbucht wurde. In Fallen, in denen der Preis von Geldmarktfond-
santeilen aufgrund von Vermogensverlusten des Fonds sinkt, ldsst sich dies jedoch nicht mit Zinszahlungen vergleichen.
Angesichts dessen enthilt Anhang I Teil 4 Tabelle 1A der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) Anforderungen
hinsichtlich Bereinigungen infolge Neubewertung von Geldmarktfondsanteilen; die NZBen sollten in einschligigen Fillen
die Preisneubewertungen auf der Aktivseite mithilfe dieser Position ausgleichen. Die Zuordnung ist so vorzunehmen, dass
nur die tatsichlichen Preisneubewertungen erfasst werden, die als Wertveranderungen von Geldmarktfondsanteilen
dargestellt werden.

(*) Verordnung (EU) 2017/1131 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 iiber Geldmarktfonds (ABL L 169 vom
30.6.2017, S. 8).
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2. Statistiken zu den Bilanzpositionen der einzelnen MFIs (Individual MFI balance sheet item — IBSI)

Nach Artikel 16 Absatz 2 dieser Leitlinie melden die NZBen auf der Grundlage bestmaoglichen Bemiihens Zusatzreihen, die
Bereinigungen infolge Neubewertung und Neuklassifizierung (siche Teil 2 dieses Anhangs) sowie Kreditiibertragungen
umfassen.

Die NZBen konnen zur Verringerung des Meldeaufwands bei der Ableitung von Zusatzreihen einen Schwellenwertansatz
anwenden. Insbesondere konnen die NZBen, wenn der absolute Wert der zu meldenden Zusatzreihen unter dem
Hochstwert von 50 Mio EUR und unter 1 % des entsprechenden ausstehenden Betrige liegt, d. h. der Schwellenwert
maximal (50 Mio EUR, 1 % der ausstehenden Betrdge) betrdgt, stattdessen den Betrag mit null oder als fehlenden Wert
melden. Dieser Schwellenwert, der auch fiir Kreditinstitutsgruppen gilt, ist indikativ und soll den NZBen helfen zu
entscheiden, ob eine Bereinigung vorzunehmen ist oder nicht. Sind die Informationen nicht ohne Weiteres verfiigbar oder
von schlechter Qualitdt, kann die NZB entscheiden, entweder eine Schitzung vorzunehmen oder einen fehlenden Wert zu
melden.

Dariiber hinaus sind die NZBen gemif8 dieser Leitlinie nur verpflichtet, Zusatzreihen fiir Kreditinstitute, die nicht
Kerninstitute sind, zu melden, soweit die statistischen Daten gemif§ der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) bei
diesen Kreditinstituten erhoben werden. Stellen die Kreditinstitute, die keine Kerninstitute sind, keine der fiir die Meldung
einer Zusatzreihe erforderlichen statistischen Daten zur Verfiigung, konnen die NZBen einen fehlenden Wert melden.

3. POGIs und Zentralstaat

Die NZBen melden gegebenenfalls nach Abschnitt 6 dieser Leitlinie statistische Daten zu POGIs und zum Zentralstaat, die
deren monetiren Verbindlichkeiten gegeniiber im Euro-Wahrungsgebiet ansissigen nichtmonetiren Finanzinstituten sowie
Bargeldbestinde und Bestinde an von MFIs des Euro-Wihrungsgebiets ausgegebenen Wertpapieren abdecken. Fiir die
Aufbereitung von Transaktionen werden Bereinigungen grundsitzlich ebenfalls gemdff den fiir die MFI-Bilanzstatistik
festgelegten Anforderungen bereitgestellt, wobei in der Praxis Verdanderungen aufgrund von Wechselkurs- oder Marktpreisan-
derungen kaum auftreten. Diese Daten werden gemafl Anhang VI gemeldet.



Fiir die Bilanz von Zentralbanken zu meldende zusitzliche Positionen (')

ANHANG II

TEIL 1

Tabelle 1

BILANZPOSITIONEN

Gesamt

Euro-Wihrungsgebiet

Inland

Euro-
Wihrungsgebiet
aufler Inland

Ubrige Welt

Nicht-MFIs

PASSIVA

8. Bargeldumlauf
darunter: Banknoten
Euro-Banknoten
auf nationale Wahrungen lautende Banknoten (3
darunter: Miinzen
auf Euro lautende Miinzen
auf nationale Wahrungen lautende Miinzen (%)

9. Einlagen
9.1.e. Taglich fillige Einlagen (Euro)
9.1.x Tiglich fillige Einlagen (Fremdwihrungen)

10. Geldmarktfondsanteile

11. Begebene Schuldverschreibungen
bis zu 1 Jahr (})

12. Kapital und Riicklagen

13. Ubrige Passiva
darunter: schwebende Verrechnungen
darunter: Zwischenkonten
darunter: Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten aus dem Euro-Banknotenumlauf
darunter: Riickstellungen fur Verbindlichkeiten gegeniiber Dritten

darunter: Anspriiche privater Haushalte aus Riickstellungen bei
Altersvorsorgeeinrichtungen (*)

darunter: Bereinigungen infolge rechnungslegungsbedingter/statistischer
Abweichungen ()
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Ausgleichsposten fiir Sonderziehungsrechte M (#)
AKTIVA

1. Kassenbestand
2. Kredite

darunter: internationale Einlagen bei der EZB fiir Wahrungsreserve (°) M

3. Gehaltene Schuldverschreibungen

darunter: aufgelaufene Zinsen auf gehaltene Schuldverschreibungen (7) Q

Anteilsrechte

Investmentfondsanteile

Nichtfinanzielle Vermogenswerte
Ubrige Aktiva
darunter: schwebende Verrechnungen M

N+

darunter: Zwischenkonten M

darunter: Intra-Eurosystem-Forderungen aus dem Euro-Banknotenumlauf M

darunter: Pramieniibertrige und Riickstellungen fiir eingetretene Versicherungsfille (%) Q#

darunter: Forderungen aus vom Zentralstaat ausgegebenen im Umlauf befindlichen M
Miinzen

darunter: aufgelaufene Zinsen auf gehaltene Schuldverschreibungen () Q
Gold und Goldforderungen (nur Wihrungsgold) M (#)
Forderungen an den IWF - Ziehungsrechte, SZR, sonstige Forderungen M (#)

(") Fiir alle Positionen zu meldende ausstehende Betrage. Fiir die mit einer Raute (#) markierten Zellen sind Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung zu melden. Fiir die mit einem Kreuz (f)
markierten Zellen sind nur Bereinigungen infolge Neuklassifizierung zu melden.

() Auf eine frithere nationale Wahrung lautende Banknoten und Miinzen, die nach Einfithrung des Euro weiterhin zum Bestand gehoren. Die Daten sollten fiir mindestens 12 Monate nach der Erweiterung
gemeldet werden.

(®) Nur zu melden, wenn der Vorgang einschligig ist.

(*) Riickstellungen fiir Verbindlichkeiten gegeniiber Dritten, die Verbindlichkeiten der MFls gegeniiber privaten Haushalten in Form von technischen Riickstellungen sind, die gebildet werden, um Alterssicherungs-
leistungen fiir Angestellte zur Verfiigung zu stellen. Dies bezieht sich in der Regel auf Altersvorsorgeeinrichtungen der Angestellten, die nicht an ein eigenstindiges Unternehmen ausgelagert wurden.

() Diese Position stellt eine Netto-Bereinigung dar, die durchgefithrt wird, um in der statistischen Bilanz Abweichungen zwischen den statistischen und fiir Zwecke des Rechnungswesens vorgenommenen
Bewertungen von gemeldeten Aktiva und Passiva auszugleichen.

() Diese Position enthalt die Forderungen der NZBen in Euro, die den Gegenwert der Ubertragung von Wahrungsreserven durch die NZBen auf die EZB darstellen.

() Aufgelaufene Zinsen sind entsprechend den nationalen Gepflogenheiten im Rahmen der gehaltenen Schuldverschreibungen oder der tibrigen Aktiva zu melden.

() Der Teil der Bruttopramien der MFIs, der der folgenden Rechnungsperiode zuzuordnen ist, zuziiglich Forderungen der MFIs, die noch nicht abgewickelt sind.
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Tabelle 2

0¢/80T 1

Fiir die Bilanz von anderen MFIs zu meldende zusitzliche Positionen (')

[3d ]

BILANZPOSITIONEN Gesamt Euro-Wihrungsgebiet Ubrige Welt

Euro-
Inland Wihrungsgebiet Nicht-MFIs
aufler Inland

PASSIVA
8. Bargeldumlauf

9. Einlagen
darunter: Gegenverbindlichkeit zu nicht ausgebuchten Krediten (3 M M M
9.1.e. Tiglich fillige Einlagen (Euro) M
9.1.x Tiglich fillige Einlagen (Fremdwihrungen) M
10. Geldmarktfondsanteile
11. Begebene Schuldverschreibungen (%)
bis zu 1 Jahr M
iiber 1 Jahr und bis zu 2 Jahren M
Euro
bis zu 1 Jahr M
tiber 1 Jahr und bis zu 2 Jahren M
Fremdwihrungen
bis zu 1 Jahr M
iiber 1 Jahr und bis zu 2 Jahren M
darunter: aufgelaufene Zinsen auf begebene Schuldverschreibungen (%) Q

®
®
®

< =
®
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12. Kapital und Riicklagen

13. Ubrige Passiva

darunter: schwebende Verrechnungen

darunter: Zwischenkonten

2 R=

darunter: Riickstellungen fur Verbindlichkeiten gegeniiber Dritten

©
x

darunter: Anspriiche privater Haushalte aus Riickstellungen bei
Altersvorsorgeeinrichtungen (%)

o)

darunter: aufgelaufene Zinsen auf begebene Schuldverschreibungen (¥)

darunter: Bereinigungen infolge rechnungslegungsbedingter/statistischer
Abweichungen (%)

<
®
1207911




AKTIVA

1. Kassenbestand

2. Kredite

3. Gehaltene Schuldverschreibungen

darunter: aufgelaufene Zinsen auf gehaltene Schuldverschreibungen (%) Q

Anteilsrechte

Investmentfondsanteile

Nichtfinanzielle Vermogenswerte
Ubrige Aktiva
darunter: schwebende Verrechnungen

NS ||+

M
darunter: Zwischenkonten M

darunter: Pramieniibertrige und Riickstellungen fiir eingetretene Versicherungsfille () Q (#)

darunter: aufgelaufene Zinsen auf gehaltene Schuldverschreibungen (%) Q

() Fiir alle Positionen zu meldende ausstehende Betrdge. Fiir die mit einer Raute (#) markierten Zellen sind Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Neubewertung zu melden. Fiir die mit einem Kreuz (f)
markierten Zellen sind nur Bereinigungen infolge Neuklassifizierung zu melden.

(%) Diese Positionen stellen die Gegenverbindlichkeit zu verbrieften, nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften aber nicht aus der MFI-Bilanz ausgebuchten Krediten dar.

(®) Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der EZB und der NZB muss diese Reihe von denjenigen NZBen nicht gemeldet werden, bei denen die EZB iiber alternative Datenquellen verfiigt.

()

0)

“) Aufgelaufene Zinsen sind entsprechend den nationalen Gepflogenheiten im Rahmen der korrespondierenden Instrumentenkategorie oder der iibrigen Aktiva bzw. iibrigen Passiva zu melden.

°) Riickstellungen fiir Verbindlichkeiten gegeniiber Dritten, die Verbindlichkeiten der MFIs gegeniiber privaten Haushalten in Form von technischen Riickstellungen sind, die gebildet werden, um Altersicherungs-
leistungen fiir Angestellte zur Verfiigung zu stellen. Dies bezieht sich in der Regel auf Altersvorsorgeeinrichtungen der Angestellten, die nicht an ein eigenstindiges Unternehmen ausgelagert wurden.

(®) Diese Position stellt eine Netto-Bereinigung dar, die durchgefithrt wird, um in der statistischen Bilanz Abweichungen zwischen den statistischen und fiir Zwecke des Rechnungswesens vorgenommenen
Bewertungen von gemeldeten Aktiva und Passiva auszugleichen.

() Der Teil der Bruttopramien der MFIs, der der folgenden Rechnungsperiode zuzuordnen ist, zuziiglich Forderungen der MFIs, die noch nicht abgewickelt sind.
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Tabelle 3

An sonstige Finanzinstitute + Kredit- und Versicherungshilfstitigkeiten + Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber des Euro-Wihrungsgebiets gewihrte
Kredite (S.125+5.126+S.127)

Ausstehende Betrige, Bereinigungen infolge Neubewertung und Bereinigungen infolge Neuklassifizierung (vierteljahrlich)

BILANZPOSITIONEN A. Inland B. Euro-Wihrungsgebiet aufler Inland

. Kredit- und Frmeneigene . Kredit- und Firmeneigene

Sonstige . Finanzierungsein- Sonstige . Finanzierungsein-
) A Versicherung- . ) A Versicherung- ;
Gesamt Finanzinstitute S richtungen und Gesamt Finanzinstitute e richtungen und
shilfstatigkeiten . shilfstatigkeiten .
(S.125) (5.126) Kapitalgeber (S.125) (5.126) Kapitalgeber
: (5.127) : (5.127)
AKTIVA
Kredite

bis zu 1 Jahr
tiber 1 Jahr und bis zu 5 Jahren

tiber 5 Jahre
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TEIL 2

Tabelle 1

Von inlindischen MFs iibertragene Kredite, die sich auf die gemeldeten Kreditbestinde (') auswirken und von Nicht-MFIs verwaltet werden

Ausstehende Betrdge und Finanztransaktionen unter Ausschluss der Auswirkungen von Kreditiibertragungen (monatlich)

A intand B. Euro-Wahrungsgebiet aub er Inland < Ubrige
MFis Nicht-MFis MFs Nicht MFls
Sonstige, TNicntiinanzierie Sonstige [Nichtinanziete [Private
Stazt(S5) s (onne S 1S it (o:%) ds (ohne 1S 5
Gesamt Garunter Geldmarktiond [+Kredit-und | (S.28] (s29) natten (5.1 Toedie Gesamt Garumer Geidmaritfond [ +kredii-und | (5.28) 5.29) haten S.1) [
sonsiige [ o) (5.24) redite redite Somstige  [s)(5.24) redie redito
Sekcor Staat ifstatigketien s Gesamt Garurier Sektor Staat Ifstatigketen + Gosamt Garanter
(5525818 Fimencigene EinzelPoR () (5525 BB Firmeneigene EnzelPo ()
s 0%) St
nrchtungen nichtungen
un un
Kapitalgeber Kapfalgabor

4.1 Ausstehende Betrage
411 Verbrietungen
gesamt
bis zu 1Jahr
ber 1Jahrundbis zu5 Jahren
ber5 Jahro

4.1.2 Andere

an MFls des Euro-Wahrungsgebiets)
gesamt
bis zu 1Jahr
ber 1Jahrundbis zu5 Jahren
bers Jahro
unter

der A von

Kreditibertragungen
4.2.1Verbrietungen
gesamt
bis zu 1Jahr
ber 1Jahrundbis zu5 Jahren
Gber5 Jahre

4.2.2 Andere

an MFls des Euro-Wahrungsgebiets)
gesamt
bis 2u 1Jahr
ber 1Jahr und bis zu5 Jahren
iber 5 Jahre

nicht enthaltene Kredite.

(1) In den gemeldeten

der MFls des E

ohne

[C0T9'TL

1d

uorun udydsiedoing Jop ne[qsIUry
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Tabelle 2

Ubertragene Kredite, die von einem inlindischen MFI auler dem Ubertragenden verwaltet werden (')

Nettoiibertragungen, ausstehende Betrige, Bereinigungen infolge Neuklassifizierung und Bereinigungen infolge Neubewertung (monatlich) (3

[A. Inland

B. Euro-Wéhrungsgebiet auBer Inland

T Ubrige

MFls

Nicht-M Flis

MFls Nicht-M Fls

Staat (8.8)

Gesamt

Garunter
Sonstige

Sonstige
nds (ohne

Nichtfinanziell| Private Haushalte + privale Organisationen onne

und

ds) (5.24)  |Versicherung

(502588
S.84)

Firmeneigene

en (S.28)

n(S.29)

o

chaiten (.1

kredite

Wohnungsba
ukredite

Gesamt

Garonter
Einzel/PoR ()|

Staat (5.5)

Gesamt

nds (ohne.

Sonstige

[Nichtfinanziel | Private Haushalte s prvale Organisationen ohne

darunter:

Sonstige

Sektor Staat

(5.82:5.88
134)

ds) (5.24)

Kredit- und
Versicherung
shilfstatigkeit

Firmeneigene

on (5.28)

n(s.29)

chatten (S.1) [kredite

Wohnungsba
ukredite

Gesamt

(Garunter,

Einzel/PoR (')

[1E Kredite, die in den der
geman Anhang I Teil 5 Abschnitt 2.3 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/202112)
lfatlen
1.1E Verbriefungen
gesamt

bis zu 1Jahr

ber 1Jahr und bis 2u 5 Jahren

ber 5Jahre

11.1E darunter: Geschaftspartner der Ubertragung ist eine FMKG des Euro-Wary
gesamt
bis 2u 1Jahr
ber 1Jahr und bis 2u 5 Jahren
ber 5.Jahre
12.€ Andere Kreditibertragungen
gesamt
bis 2u 1Jahr
ber 1ahr und bis zu 5 Jahren
ber 5.Jahre
12.1E darunter: der U
gesamt
bis 2u 1Jahr
ber 1Jahr und bis zu 5 Jahren
ber 5.Jahre
12.2. darunter: der
gesamt
bis zu 1Jahr
ber 1Jahr und bis zu 5 Jahren

ist ein i MFI

ist ein MFId

ber 5 Jahre

=

55 |3

(1) Ubertragene Kredite, die von einem inlandischen MFI auBer dem Ubertragenden verw altet w erden und entsprechend der Anw eisung der NZB geméB Anhang I Teil 5 Abschnitt

(2) Nettoil Betrége,

infolge
(3 ohne 8

und

infolge N«

3 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) bei der Meldung von Block 1 in Anhang | Teil 5 Tabellen 5a und 5b der Verordnung (EL) 2021/379 (EZB/2021/2) beriicksichtigt w erden.
g sind mit Ausnahme der mit einer Raute (#) markierten Zellen fiir alle Zellen zu melden. Fiir die mit einer Raute (#) markierten Zellen sind lediglich die Nettobertragungen zu melden.
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TEIL 3

Tabelle 1

Zu den Bilanzpositionen von Geldmarktfonds zu meldende statistische Daten

Ausstehende Betrige, Bereinigungen infolge Neubewertung und Bereinigungen infolge Neuklassifizierung (vierteljahrlich)

[BILANZPOSITIONEN A Inland B auBer Inland [C. Obrige Welt
cosam [P Nerure Gesamt [l [Nieheurs oosamt  [urrs
Gesamt |Staat (S. 13 Sonstige Gesamt [Staat (513 Sonstige
CIT T . BT Coniasmt [5ome Joveams ETTTD 0 covaisironda
o |satarsuar Pyl o |saorsian o [t
0[S [ ™ [ [pete W [
by il N RS i
| Frsiebens ohom fesempac]
Ercszmeck

i ey wcttungen

oy s

Kaptatgbor aptatyer

et sos s

o i

pAssIvA

Einiagen

[Getdmariatandzanteie
Jomrige passiva

[C0T9'TL
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AKTIVA

[Kredite

[Genaitens Schuldvarschreibungen
Wehungen insgesamt
bis 2u TJane
dber 1ahe
Euro
bis zu tdanr
ber Jahrundbis 212 Jahien
ber2 Jahre
Fremdwitungen
bis zuTdanr
ibar 1.ahrundbis 212 Jahien
dber2 Jahve

investmenttandsanteite
Gokmarklondsantole

| — | —

Gorige Aktiva
daunte:Fnanderate

I —

(Ll

J(vonatiche und an VFls gemaB der Verordrung (EL) 2021/379 (EZB/2021/2)

Fositionen zu melden, wenn bei den NZBen veriigbar.

Il an gemdB der Verordrung (EU) Nr. 10732013 fir als

uorun udydsiedoing Jop ne[qsIUry
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Tabelle 2
Bilanzpositionen von Geldmarktfonds — Aufgliederungen nach Wihrungen

Ausstehende Betrage (vierteljahrlich)

9¢/80T 1

[3d ]

BILANZPOSITIONEN Alle Wihrungen Euro vé%‘;i‘;gg‘;n
‘ GBP UsD PY CHF
AKTIVA
Kredite
Ubrige Welt ‘

Gehaltene Schuldverschreibungen
Inland

von MFIs ausgegeben

von Nicht-MFIs ausgegeben
Euro-Wihrungsgebiet aufler Inland

von MFIs ausgegeben

von Nicht-MFIs ausgegeben
Ubrige Welt

(Vierteljahrliche) Anforderungen an MFIs gemif der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2).

uorun udydsiedoing Jop ne[qsIUry
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Statistik iiber nicht in Anspruch genommene MFI-Kreditlinien

Ausstehende Betrige und Bereinigungen infolge Neuklassifizierung

TEIL 4

Tabelle 1

AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN

A. Inland

B. Euro-Wiahrungsgebiet
aufler Inland

C. Ubrige Welt

Nicht in Anspruch genommene Kreditlinien
Gesamt

MFIs (S.121+S.122+S.123)

Staat (S.13)

Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124)

Sonstige Finanzinstitute + Kredit- und Versicherungshilfstitigkeiten + Firmeneigene
Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.125+S.126+5.127)

Versicherungsgesellschaften (S.128)
Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129)
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)

Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.14+S.15)

[C0T9'TL

[3d ]
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TEIL 5

Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach Wirtschaftszweigen

Die NZBen melden Daten fiir einzelne Abschnitte entweder nach Mafgabe der Vorlage I oder, wenn keine Daten fiir
einzelne Abschnitte verfugbar sind, gemaf8 Vorlage IL.

Die NZBen melden ausstehende Betrige in Bezug auf Kredite an inldndische nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften und,
soweit verfugbar, Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften sonstiger Mitgliedstaaten des Euro-Wiahrungsgebiets
getrennt. Alle Daten werden in Millionen Euro gemeldet.

Vorlage I Vorlage II
1 A. Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 1 A. Land- und Forstwirtschaft und Fischerei
2 B. Bergbauund Gewinnungvon SteinenundErden | 2 | B. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
3 C. Verarbeitendes Gewerbe 3 | C. Verarbeitendes Gewerbe
4 D. Energieversorgung 4 D. Energieversorgung
+
> E. Wasserversorgung, Abwasser— und Abfallent- E. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsor-
sorgung und Beseitigung von Umweltver- gung und Beseitigung von Umweltverschmut-
schmutzungen zungen
6 F. Baugewerbe/Bau 5 | F. Baugewerbe/Bau
7 G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 6 | G. Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraft-
Kraftfahrzeugen fahrzeugen
8 I. Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 7 | I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
9 H. Verkehr und Lagerei 8 | H. Verkehr und Lagerei
+
10 | J. Information und Kommunikation J. Information und Kommunikation
11 L. Grundstiicks- und Wohnungswesen 9 | L. Grundstiicks- und Wohnungswesen
+
12 M Erbrmgung von .fre1beruﬂ1chen,. wissenschaft- M. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli-
lichen und technischen Dienstleistungen chen und technischen Dienstleistungen
13 N. Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen * bri ) - eschaftlich
Dienstleistungen N. Erh ringung  von sonstigen wirtschaftlichen
Dienstleistungen
14 | Alle ibrigen Abschnitte mit Relevanz fir 10 | Alle iibrigen Abschnitte mit Relevanz fiir

nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Anmerkung: Die Buchstaben beziehen sich auf die entsprechende Klassifizierung nach NACE Rev.2.

11.6.2021
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ANHANG III

TEIL 1

Zusitzliche monatliche MFI-Zinsstatistik (MIR)

Tabelle 1: Revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, unechte und echte Kreditkartenkredite

Neuge-
Sektor Art des Instruments Msecl}cizlfatcs)_si— Berichtspflicht
tion
Kredite in | An private Haushalte Revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, | 86 AAR/NDER,
EUR unechte und echte Kreditkartenkredite Volumen
An nichtfinanzielle Revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, 87 AAR/NDER,
Kapitalgesellschaften unechte und echte Kreditkartenkredite Volumen

Fiir die Zwecke der MFI-Zinsstatistik haben ,revolvierende Kredite und Uberziehungskredite®, ,unechte Kreditkar-
tenkredite“ und ,echte Kreditkartenkredite“ unabhingig von ihrer anfinglichen Zinsbindung dieselbe Bedeutung wie
in Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) (). Auferlegte Strafzahlungen auf Uberziehungen,
die unter sonstige Kosten fallen, beispielsweise in Form von Sondergebiihren, werden nicht in den vereinbarten
Jahreszinssatz (annualised agreed rate — AAR) im Sinne von Anhang I Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB[2013/34) der Europdischen Zentralbank (3) einbezogen. Ein AAR oder ein eng definierter Effektivzinssatz
(narrowly defined effective rate — NDER) werden fiir die in Tabelle 1 dieses Anhangs enthaltenen Kategorien gemeldet.
Der Meldung des AAR/NDER werden die zugehorigen Neugeschiftsvolumina beigefiigt.

Bei revolvierenden Krediten und Uberziehungskrediten, unechten Kreditkartenkrediten und echten Kreditkarten-
krediten entspricht der Begriff der Neugeschiftsvolumina den ausstehenden Betrdgen. Die Meldepositionen 86 und 87
werden auf der Grundlage der Meldepositionen 12, 23, 32 und 36 in Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) und die fiir revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, unechte Kreditkar-
tenkredite und echte Kreditkartenkredite gemeldeten ausstehenden Betrige werden in Ubereinstimmung mit Anhang I
der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) berechnet. Zinssitze werden als gewichtete Durchschnitte der
korrespondierenden Positionen in Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) berechnet,
wobei fiir unechte Kreditkartenkredite ein Nullzins gilt. Die Meldepositionen 86 und 87 sollen Kontinuitdt beziiglich
der Meldepositionen 12 und 23 (,Uberziehungskredite) gemdR der vorherigen Begriffsbestimmung in der (nun
aufgehobenen) Verordnung (EG) Nr. 63/2002 (EZB/2001/18) () gewahrleisten, d. h. vor ihrer Anderung durch die
Verordnung (EG) Nr. 290/2009 (EZB/2009/7) (4.

Tabelle 2: Zinssdtze fiir neu verhandelte Kredite an private Haushalte und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Neuge-
schafts-
Meldeposi-
tion

Urspriingliche Laufzeit,
Sektor Art des Instruments Kiindigungsfrist, anfangliche
Zinsbindung

Berichtspflicht

Neu verhandelte An private Konsumentenkredite | Insgesamt 88 AAR/NDER

Kredite in EUR Haushalte

[

Wohnungsbaukredite | Insgesamt 89 AAR|NDER

Sonstige Kredite Insgesamt 90 AAR/NDER
/

An nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | Insgesamt 91 AAR/NDER

Verordnung (EU) 2021/379 der Europdischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 iiber die Bilanzpositionen der Kreditinstitute und des
Sektors der monetdren Finanzinstitute (EZB/2021/2) (ABL. L 73 vom 3.3.2021, S. 16).

Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Européischen Zentralbank vom 24. September 2013 iiber die Statistik tiber die von monetiren
Finanzinstituten angewandten Zinssitze (EZB[2013/34) (ABL L 297 vom 7.11.2013, S. 51).

Verordnung (EG) Nr. 63/2002 der Europiischen Zentralbank vom 20. Dezember 2001 iiber die Statistik iiber die von monetiren
Finanzinstituten angewandten Zinssitze fiir Einlagen und Kredite gegeniiber privaten Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesell-
schaften (EZB/2001/18) (ABL L 10 vom 12.1.2002, S. 24).

Verordnung (EG) Nr. 290/2009 der Européischen Zentralbank vom 31. Mdrz 2009 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 63/2002
(EZB/2001/18) iiber die Statistik iiber die von monetiren Finanzinstituten angewandten Zinssitze fiir Einlagen und Kredite gegeniiber
privaten Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (EZB/2009/7) (ABL L 94 vom 8.4.2009, S. 75).
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3. Fir die Zwecke der MFI-Zinsstatistik umfassen neu verhandelte Kredite an private Haushalte und nichtfinanzielle
Kapitalgesellschaften alle neuen Kredite aufer revolvierenden Krediten und Uberziehungskrediten sowie Kreditkarten-
forderungen, die zum Zeitpunkt der Neuverhandlung gewihrt, aber noch nicht getilgt wurden. Bei neuen Krediten, die
von einem anderen Institut éibertragen wurden, bezieht sich Neuverhandlung auf neue Kredite, die von dem den Kredit
verduflernden oder iibergebenden Institut gewihrt wurden. Zusitzlich zu den Volumina, deren Meldung nach der
Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) erforderlich ist, wird nur ein AAR oder ein NDER fiir die in Tabelle 2

enthaltenen Kategorien auf der Grundlage bestmdoglichen Bemiithens gemeldet.

TEIL 2

Auswabhl des tatsichlichen Kreises der Berichtspflichtigen und Pflege der Stichprobe fiir die MFI-Zinsstatistik

Abschnitt 1: Auswahl des tatsdchlichen Kreises der Berichtspflichtigen

1. Gesamtauswahlverfahren

1. Die NZBen wenden das in der nachstehenden Ubersicht dargestellte Verfahren zur Auswahl der Berichtspflichtigen fiir
die Erstellung der MFI-Zinsstatistik in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) an.

Dieses Verfahren wird wie folgt definiert:

Vollerhebung Stichprobe

!

Schichtung des Referenzkreises der Berichtspflichtigen

jeden Schicht einer jeden Schicht

Zufallsauswahl innerhalb einer  Auswahl der gréRten Institute innerhalb,

Tatsachlicher Kreis der Berichtspflichtigen

——

RegelmaRige Pflege der Stichprobe

2. Vollerhebung oder Stichprobe

Mindeststichpro
benumfang

Berichtspflichte
n

2. Jede NZB wihlt ihre Berichtspflichtigen aus den MFIs ohne Zentralbanken und Geldmarktfonds des Referenzkreises
der Berichtspflichtigen aus, die in demselben Mitgliedstaat, dessen Wahrung der Euro ist (,Mitgliedstaat des Euro-

Wihrungsgebiets“), wie die NZB ansissig sind.

3. Beider Auswahl der Berichtspflichtigen miissen die NZBen entweder eine Vollerhebung oder ein Stichprobenverfahren

gemaf den in den folgenden Absitzen festgelegten Kriterien anwenden.
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4. Im Fall einer Vollerhebung fordert die NZB alle gebietsanséssigen MFIs aus dem Referenzkreis der Berichtspflichtigen
auf, die fiir die MFI-Zinsstatistik erforderlichen Daten zu melden. Die im Wege der Vollerhebung zu erhebenden
Positionen sind die Zinssitze sowie das Volumen des Neugeschifts und die Zinssitze fiir die ausstehenden Betrige.

5. Im Fall einer Stichprobenerhebung wird nur eine Auswahl der MFIs aus dem Referenzkreis der Berichtspflichtigen zur
Meldung aufgefordert. Die im Wege der Stichprobenerhebung zu schitzenden Positionen sind die Zinssitze sowie das
Volumen des Neugeschifts und die Zinssitze fiir die ausstehenden Betrige. Sie werden als Stichprobenvariablen
bezeichnet. Um das Risiko, dass die Ergebnisse einer Stichprobenerhebung von den wahren (nicht bekannten) Werten
innerhalb des Referenzkreises der Berichtspflichtigen abweichen, moglichst gering zu halten, wird die Stichprobe so
gestaltet, dass sie reprasentativ fiir den Referenzkreis der Berichtspflichtigen ist. Fiir die Zwecke der Erstellung der
MFI-Zinsstatistik wird eine Stichprobe dann als reprisentativ erachtet, wenn alle Merkmale, die fur die MFI-
Zinsstatistik relevant und fir den Referenzkreis der Berichtspflichtigen typisch sind, sich auch in der Stichprobe
widerspiegeln. Fiir die Ziehung der anfinglichen Stichprobe konnen die NZBen geeignete Naherungswerte und
Stichprobenverfahren heranziehen. Dies gilt, selbst wenn die zugrunde liegenden Daten, die aus vorhandenen Quellen
abgeleitet werden, den in der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) enthaltenen Definitionen nicht
vollstindig entsprechen.

3. Schichtung des Referenzkreises der Berichtspflichtigen

6. Um zu gewdhrleisten, dass die Stichprobe reprasentativ ist, sollte jede NZB, die sich fiir das Stichprobenverfahren zur
Erstellung der MFI-Zinsstatistik entscheidet, den Referenzkreis der Berichtspflichtigen vor der Auswahl der
Berichtspflichtigen in geeignete Schichten gliedern. Mittels der Schichtung wird der Referenzkreis der
Berichtspflichtigen N in Teilgesamtheiten bzw. Schichten N;, Ny, Ns... N; aufgegliedert. Die Teilgesamtheiten bzw.
Schichten diirfen sich nicht iberlappen und bilden in ihrer Gesamtheit den Referenzkreis der Berichtspflichtigen:

N1+N2+N3+...+NL:N.

7. Die NZBen legen Schichtungskriterien fest, die die Aufgliederung des Referenzkreises der Berichtspflichtigen in
homogene Schichten gestatten. Schichten werden dann als homogen betrachtet, wenn die Summe der Innenvarianzen
der Stichprobenvariablen wesentlich geringer als die Gesamtvarianz im gesamten tatsichlichen Kreis der
Berichtspflichtigen ist. () Die Schichtungskriterien sind mit der MFI-Zinsstatistik verkniipft, d. h., es besteht ein
Zusammenhang zwischen den Schichtungskriterien und den anhand der Stichprobe zu schitzenden Zinssitzen und
Volumina.

8. Jede NZB, die sich fiir das Stichprobenverfahren entscheidet, legt mindestens ein Schichtungskriterium fest, um zu
gewihrleisten, dass die Stichprobe von MFIs fir den betreffenden Mitgliedstaat des Euro-Wihrungsgebiets
reprisentativ und der Stichprobenfehler gering ist. Die NZBen sollten sich bemiihen, eine hierarchische Struktur von
Schichtungskriterien zu definieren, wobei diese den nationalen Gegebenheiten Rechnung tragen und fiir jeden
Mitgliedstaat des Euro-Wahrungsgebiets spezifisch sind.

9. Die Auswahl der Berichtspflichtigen erfolgt in Form eines einstufigen Stichprobenverfahrens, nachdem alle Schichten
definiert sind. Die Berichtspflichtigen werden erst im Rahmen dieser Verfahrensstufe aus dem Referenzkreis der
Berichtspflichtigen ausgewihlt. Eine Zwischenauswahl sollte nicht durchgefiihrt werden.

4. Aufteilung des Stichprobenumfangs auf die Schichten und Auswahl der Berichtspflichtigen

10. Nach der Festlegung der nationalen Schichten gemifl den Absitzen 6 und 7 ziehen die NZBen, die sich fiir das
Stichprobenverfahren entscheiden, die Stichprobe durch Auswahl der tatsdchlichen Berichtspflichtigen pro Schicht.
Der gesamte nationale Stichprobenumfang n ist die Summe der Teilstichproben n,, ny, ns, ..., n, fir jede der Schichten:

n,+n,+n;+...+n =n.

() D.h.,, die Summe der Innenvarianzen, definiert als X3« =", muss wesentlich geringer sein als die Gesamtvarianz des
Kreises der Berichtspflichtigen, definiert als 3je-#» , wobei h jede Schicht bezeichnet, x den Zinssatz fiir Institut i, X, den
einfachen Durchschnittszinssatz der Schicht h, n die Gesamtanzahl der Institute in der Stichprobe sowie x den einfachen
Durchschnittszinssatz aller Institute in der Stichprobe. i
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11. Jede NZB wihlt die am besten geeignete Aufteilung des nationalen Stichprobenumfangs n auf die Schichten aus. Jede
NZB legt daher fest, wie viele Berichtspflichtige ny, aus der Gesamtzahl der MFIs N, pro Schicht ausgewahlt werden.
Der Auswahlsatz nh/Nh fir jede Schicht h gestattet die Schitzung der Varianz jeder Schicht. Dies bedeutet, dass
mindestens zwei Berichtspflichtige aus jeder Schicht ausgewahlt werden.

12. Zur Festlegung der tatsichlichen Berichtspflichtigen innerhalb einer jeden Schicht erfassen die NZBen entweder alle
Institute in einer Schicht, filhren eine Zufallsauswahl durch oder wihlen die grofiten Institute einer jeden Schicht aus.
Bei einer Zufallsauswahl wird die Zufallsauswahl der Institute innerhalb jeder Schicht entweder mit der gleichen
Wahrscheinlichkeit fur alle Institute durchgefuhrt oder mit einer Wahrscheinlichkeit, die im Verhaltnis zur
Institutsgrofie steht. Die NZBen, die Zufallsstichproben verwenden oder die grofSten Institute auswahlen, konnen sich
bei einigen Schichten fiir die Erfassung aller Institute entscheiden.

13. Informationen iber die Grofe jedes Kreditinstituts oder sonstigen Finanzinstituts aus dem Referenzkreis der
Berichtspflichtigen konnen auf nationaler Ebene der gemaf der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) erstellten
MFI-Bilanzstatistik entnommen werden. Dabei miissen die NZBen die Gesamtsummen der auf Euro lautenden
Einlagen und Kredite gegeniiber in den Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets ansissigen privaten Haushalten und
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften zugrunde legen, die den Teil der Bilanz darstellen, der fiir die MFI-Zinsstatistik
relevant ist, oder einen adidquaten Naherungswert.

14. Die MFI-Zinsstatistik basiert auf einer Zichung ohne Zuriicklegung, d. h. jedes MFI im Referenzkreis der
Berichtspflichtigen wird nur einmal ausgewahlt.

15. Wenn eine NZB sich fiir eine Vollerhebung aller MFIs in einer Schicht entscheidet, kann sie in dieser Schicht eine
Stichprobe auf der Ebene der Zweigstellen ziehen. Voraussetzung hierfiir ist, dass die NZB tiber eine vollstindige Liste
der Zweigstellen, die alle Geschifte der Kreditinstitute und sonstigen Finanzinstitute in der Schicht erfasst, sowie tiber
geeignete Daten zur Beurteilung der Varianz der Zinssitze fiir das Neugeschift gegeniiber privaten Haushalten und
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften iiber alle Zweigstellen verfiigt. Fiir die Auswahl der Zweigstellen und die Pflege
der Auswahl gelten alle in dieser Leitlinie festgelegten Anforderungen. Die ausgewidhlten Zweigstellen werden zu
fiktiven Berichtspflichtigen, die allen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) festgelegten
Berichtspflichten unterliegen. Die Verpflichtung eines jeden MFI, dem Zweigstellen angehoren, als Berichtspflichtiger
zu handeln, bleibt von diesem Verfahren unberiihrt.

5. Nationaler Mindeststichprobenumfang

16. Der Mindeststichprobenumfang hingt davon ab, ob die betreffende NZB Zufallsstichproben verwendet oder die
grofSten Institute pro Schicht auswahlt.

17. Wenn eine NZB Zufallsstichproben fiir die Auswahl des tatsichlichen Kreises der Berichtspflichtigen verwendet, wird
der nationale Mindeststichprobenumfang so gewihlt, dass der maximale Zufallsfehler fiir die Zinssitze des
Neugeschifts tiber alle Instrumentenkategorien im Durchschnitt bei einem Konfidenzniveau von 90 % nicht mehr als
10 Basispunkte betragt. (%)

18. Der maximale Zufallsfehler wird definiert als p -z, ,, *var() » , , *virl6), wobei D der maximale Zufallsfehler, za), der bei
einem Konfidenzniveau von 1-a aus der Normalverteilung oder aus einer geeigneten Verteilung aufgrund der
Datenstruktur (z. B. t-Verteilung) errechnete Faktor, vax(é) die Varianz des Schitzers des Parameters 9 und véx(é) die
geschitzte Varianz des Schitzers des Parameters 9 ist.

19. Wihlt eine NZB die grofSten Institute pro Schicht aus, sollte als Qualitdtsmafstab fiir die Stichprobe ein synthetischer
mittlerer absoluter Fehler (mean absolute error — MAE) zugrunde gelegt werden. Der tatsichliche synthetische MAE
darf einen im Lauf der Zeit schwankenden MAE-Wert bei Annahme einer Fehlerdifferenz von 10 Basispunkten pro
Schicht und Meldeposition nicht tiberschreiten.

(®) Die NZBen konnen anstatt des absoluten Kriteriums von 10 Basispunkten bei einem Konfidenzniveau von 90 % das relative Kriterium
in Bezug auf den akzeptablen maximalen Variationskoeffizienten des Schitzers anwenden.



11.6.2021 Amtsblatt der Europdischen Union L 208/43

20. Der synthetische MAE; fiir einen bestimmten Schitzer 6 in einem bestimmten Zeitraum ist zu definieren als

- MAE@.)*B 1
MAE,(6) = el e x
atFl Z ;A (i + A /(1+i,))
k
dabei ist
MAE(f) der synthetische MAE,

B,, By das Volumen in einer bestimmten MFI-Zinssatzkategorie,

i,y der geschitzte Durchschnittszinssatz in Kategorie c,
| error@,)1%(B,, +B,,)

MAE@,)=—~ = der MAE fiir eine bestimmte MFI-Zinssatzkategorie auf der Grundlage des Schitzers 67_,.,

B;, das Volumen, das den tatsichlichen Nicht-Berichtspflichtigen in einer bestimmten Schicht j entspricht,

B;; das Volumen, das den tatsichlichen Berichtspflichtigen in einer bestimmten Schicht j entspricht. Bei Stichproben
bezieht sich B;; auf hochgerechnete Volumina. Das Hochrechnungsverfahren ist in Abschnitt 4 naher dargestellt.

B das Gesamtvolumen aller Schichten, d. h. die Summe aus B;, und B}, iiber alle Schichten,
error(§,)=(i, *B, +0,,*B,,) (B, +B,,)~i, die Schitzung des Gesamtfehlers innerhalb einer Schicht j,

i;; der gewichtete Durchschnittszinssatz, der den tatsichlichen Berichtspflichtigen in einer bestimmten Schicht j
entspricht,

6., der Wert des Schiitzers 8 fiir die Untergliederungsschicht ,take-none* von Schicht j.

Falls in einer der gemeldeten Schichten der Volumenerfassungsgrad gleich null ist, sollte der Durchschnitt § der
anderen Schichten angesetzt werden, damit sich nicht ein MAE mit dem Wert null ergibt.

0 der Durchschnitt des ersten und dritten Quartils innerhalb der Schicht, die definiert werden als der gemeldete
Zinssatz fur diejenige MFI-Zinssatzkategorie, bei der 25 % (bzw. 75 %) der gemeldeten Zinssitze unter diesem Wert
liegen. Das erste und das dritte Quartil werden berechnet, indem die zur Schicht gehorenden Institute zuvor das
Volumen in der Kategorie gewichten. Der Durchschnitt aus den beiden MAE-Schitzern — dem ersten und dem dritten
Quartil — wird somit fiir eine Schitzung des Parameters 6 verwendet. ()

21. Der maximale Zufallsfehler und der synthetische MAE werden fur das Neugeschift und die ausstehenden Betrige
getrennt berechnet. Der maximale Zufallsfehler und der synthetische MAE fiir das Neugeschift sind auf der Grundlage
der Meldepositionen 1 bis 11, 13 bis 22 und 24 bis 29 gemaff Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34) zu berechnen. Der maximale Zufallsfehler und der synthetische MAE fiir die ausstehenden Betrdge sind
auf der Grundlage der Meldepositionen 1 bis 14 gemif Anhang I Anlage 1 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34) zu berechnen.

22. Der nationale Mindeststichprobenumfang bezieht sich sowohl auf die anfingliche Mindeststichprobe als auch auf die
Mindeststichprobe nach der Pflege im Sinne des nachsten Abschnitts iiber die Pflege der Stichprobe des tatsichlichen
Kreises der Berichtspflichtigen. Infolge von Verschmelzungen und Abgingen kann sich der Umfang der Stichprobe bis
zur nichsten Uberarbeitung der Stichprobe verringern.

23. Insbesondere in Fillen, in denen es notwendig ist, die Reprasentativitit der nationalen Stichprobe auf Grund der
besonderen Struktur des nationalen Finanzsystems zu erhohen, konnen die NZBen mehr Berichtspflichtige
auswahlen, als im nationalen Mindeststichprobenumfang festgelegt sind.

24. Die Konsistenz zwischen der Zahl der MFIs im Referenzkreis der Berichtspflichtigen und dem Mindeststichpro-
benumfang muss gewahrt bleiben. Die NZBen konnen MFIs, die innerhalb ein und desselben Mitgliedstaats des Euro-
Wiahrungsgebiets ansdssig und jeweils individuell in der gemifl den in Anhang I Teil 1 Abschnitt 1 der
Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) festgelegten Klassifizierungsgrundsitzen erstellten und aktualisierten Liste
der MFIs enthalten sind, gestatten, Meldungen fiir die MFI-Zinsstatistik gemeinschaftlich als Gruppe abzugeben. Die

() Hinweis: In den Tabellen 1 und 2 im Statistikpapier der EZB mit dem Titel ,Quality measures in non-random sampling®, abrufbar auf
der Website der EZB unter www.ecb.europa.euwww.ecb.europa.eu


www.ecb.europa.euwww.ecb.europa.eu
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Gruppe wird zum fiktiven Berichtspflichtigen. Dies bedeutet, dass die Gruppe Meldungen fiir die MFI-Zinsstatistik so
abgibt, als ob sie ein einziges MFI wire, d. h. dass sie einen Durchschnittszinssatz pro Instrumentenkategorie fur die
gesamte Gruppe anstelle eines Einzelzinssatzes fur jedes in der MFI-Liste enthaltene MFI meldet. Zugleich zahlen die
MFIs in der Gruppe im Referenzkreis der Berichtspflichtigen und in der Stichprobe als einzelne Institute.

Abschnitt 2: Pflege der Stichprobe des tatsdchlichen Kreises der Berichtspflichtigen
6. RegelmifSige Pflege der Stichprobe

25. NZBen, die sich fiir das Stichprobenverfahren entscheiden, stellen sicher, dass die Stichprobe auch im Zeitverlauf
reprasentativ bleibt.

26. Die NZBen sollten daher die Représentativitit ihrer Stichprobe mindestens einmal jéhrlich {iberpriifen. Ergeben sich
signifikante Anderungen im Referenzkreis der Berichtspflichtigen, miissen sich diese in der Stichprobe im Anschluss
an diese jahrliche Uberpriifung widerspiegeln.

27. Die NZBen fithren in hochstens dreijahrlichem Abstand eine regelmiRige Uberpriifung der Stichprobe durch, bei der
Zuginge zum Referenzkreis der Berichtspflichtigen, Abginge aus dem Referenz- und tatsichlichen Kreis der
Berichtspflichtigen sowie sonstige Verinderungen von Merkmalen der Berichtspflichtigen beriicksichtigt werden; die
NZBen wenden die Vorschriften der Nummer 5 iiber den nationalen Mindeststichprobenumfang an. Grundlage der
regelmiRigen Uberpriifung der Stichprobe ist eine Beurteilung der Einhaltung der Vorschriften iiber die Auswahl des
tatsachlichen Kreises der Berichtspflichtigen nach Nummer 1 anhand der monatlichen Daten zum Ende jedes Quartals
des Jahres, in dem die Uberpriifung stattfindet. Es steht den NZBen jedoch frei, ihre Stichprobe héufiger zu iiberpriifen
und zu tiberarbeiten.

28. Die Stichprobe wird im Laufe der Zeit berichtigt, um die Zuginge zum Referenzkreis der Berichtspflichtigen zu
erfassen, damit die Reprasentativitdt fiir den Referenzkreis der Berichtspflichtigen gewahrt bleibt. Die NZBen miissen
daher eine Stichprobe n,, aus dem Kreis aller Zuginge N,, ziehen. Die erginzende Zichung hinzugekommener Institute
1, aus der Gesamtzahl aller Zugdnge N, wird als ergdnzende Stichprobenauswahl im Zeitverlauf bezeichnet.

29. Die Stichprobe wird im Laufe der Zeit berichtigt, um die Abginge aus dem Referenz- und tatsichlichen Kreis der
Berichtspflichtigen zu erfassen. Eine Anpassung ist nicht erforderlich, wenn die Zahl der Abgénge im Referenzkreis
der Berichtspflichtigen Ny proportional zu der Zahl der Abginge in der Stichprobe ny (Fall 1) ist. Scheiden Institute
aus dem Referenzkreis der Berichtspflichtigen aus und sind diese nicht in der Stichprobe enthalten, wird die
Stichprobe im Verhiltnis zum Umfang des Referenzkreises der Berichtspflichtigen grofer (Fall 2). Scheiden relativ
mehr Institute aus der Stichprobe als aus dem Referenzkreis der Berichtspflichtigen aus, wird die Stichprobe im Laufe
der Zeit zu klein und ist moglicherweise nicht mehr reprisentativ (Fall 3). In den Fillen 2 und 3 wird, falls die
Auswahl des tatsichlichen Kreises der berichtspflichtigen Institute nach dem Zufallsstichprobenverfahren erfolgt, die
jedem Institut innerhalb der Stichprobe zukommende Gewichtung mittels einer anerkannten statistischen Methode
berichtigt, die aus der Stichprobentheorie abgeleitet wird. Die jedem Berichtspflichtigen zukommende Gewichtung ist
der Kehrwert der Auswahlwahrscheinlichkeit und damit der Hochrechnungsfaktor. In Fall 2, in dem die Stichprobe
gegeniiber dem Kreis der Berichtspflichtigen relativ grofer ist, wird kein Berichtspflichtiger aus der Stichprobe
herausgenommen. In Fall 3 wird die Stichprobe, wenn die grofiten Institute ausgewahlt werden, durch Auswahl
zusitzlicher Institute angepasst, die in der Reihenfolge ihrer Grofe hinzukommen.

30. Die Stichprobe wird im Laufe der Zeit berichtigt, um Verdnderungen bei den Merkmalen der Berichtspflichtigen zu
erfassen. Solche Verinderungen kénnen sich aufgrund von Verschmelzungen, Spaltungen, Wachstum eines Instituts
usw. ergeben. Einige Berichtspflichtige sind maglicherweise in eine andere Schicht einzuordnen. Wie bei den
Abgingen in den Fillen 2 und 3 wird die Stichprobe mittels einer anerkannten statistischen Methode, die aus der
Stichprobentheorie abgeleitet wird, berichtigt. Soweit NZBen das Zufallsstichprobenverfahren anwenden, ergeben sich
neue Auswahlwahrscheinlichkeiten und somit eine neue Zusammensetzung der Gewichtungen.

Abschnitt 3: Weitere Aspekte der Stichprobenerhebung
7. Konsistenz

31. Um die Konsistenz zwischen der MFI-Zinsstatistik iiber die ausstehenden Betrdge der Einlagen und Kredite sowie der
MFI-Zinsstatistik iiber das Neugeschift in Einlagen und Krediten zu gewdhrleisten, ziehen die NZBen, die sich fiir das
Stichprobenverfahren entschieden haben, dieselben Berichtspflichtigen zur Erhebung der Daten fiir diese Statistiken
heran. Die NZBen konnen auch das Stichprobenverfahren fiir einen Teilbereich der MFI-Zinsstatistik und eine
Vollerhebung fiir den Rest einsetzen. Sie diirfen jedoch nicht zwei oder mehr unterschiedliche Stichproben zugrunde
legen.
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8. Finanzinnovationen

32. Die NZBen miissen nicht jedes auf nationaler Ebene vorhandene Produkt in ihrem Stichprobenverfahren
beriicksichtigen. Sie diirfen aber nicht eine ganze Instrumentenkategorie mit der Begriindung ausschlieBen, die
betreffenden Betrige seien sehr gering. Wird also eine Instrumentenkategorie nur von einem Institut angeboten, so
muss dieses Institut in der Stichprobe vertreten sein. Ist eine Instrumentenkategorie zum Zeitpunkt der erstmaligen
Ziehung der Stichprobe in einem Mitgliedstaat des Euro-Wahrungsgebiets noch nicht vorhanden, sondern wird erst
danach von einem Institut eingefiihrt, so ist dieses Institut zum Zeitpunkt der nidchsten Uberpriifung der
Représentativitdt in die Stichprobe mit aufzunehmen. Wird ein neues Produkt eingefithrt, so miissen die in die
Stichprobe einbezogenen Institute es bei der nidchsten Meldung erfassen, da samtliche Berichtspflichtige zur Meldung
aller ihrer Produkte verpflichtet sind.

Abschnitt 4: Nationale gewichtete Durchschnittszinssdtze und Summe der nationalen Geschdftsvolumina

33. Die NZBen erhalten vom gesamten Kreis ihrer tatsichlichen Berichtspflichtigen Angaben iiber die gewichteten
Durchschnittszinssitze und die entsprechenden Geschiftsvolumina und berechnen die nationalen Durchschnitts-
zinssdtze fiir jede Instrumentenkategorie auf der Grundlage hochgerechneter Geschiftsvolumina pro Schicht. Die
Daten werden der EZB gemeldet.

34. Beim Zufallsstichprobenverfahren muss der Schitzer des Zinssatzes auf Schicht- und auf nationaler Ebene mit dem
Stichprobenverfahren, einer einfachen Zufallsstichprobe oder mit der zum verwendeten Umfang proportionalen
Wahrscheinlichkeit in Einklang stehen, sodass also die hochgerechneten Volumina fiir die Gewichtung der Zinssitze
herangezogen werden.

35. In Fillen, in denen die groften Institute ausgewdhlt werden, sollte der Zinssatzschitzer die Sitze aller Institute
derselben Schicht durch Gewichtung der gemeldeten Volumina aggregieren; die Aggregate aller Schichten sind sodann
unter Heranziehung der hochgerechneten Volumina jeder Schicht zu ermitteln.

36. Die NZBen melden einen nationalen gewichteten Durchschnittszinssatz fur jede Instrumentenkategorie der
ausstehenden Betrige, d. h. die Meldepositionen 1 bis 26 in Anhang I Anlage 1 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34).

37. Die NZBen melden einen nationalen gewichteten Durchschnittszinssatz fiir jede Instrumentenkategorie des
Neugeschifts, d. h. die Meldepositionen 1 bis 23 und 30 bis 85 in Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34). Zusitzlich melden die NZBen fiir jede der Meldepositionen 2 bis 4, 8 bis 11,
13 bis 22, 33 bis 35 und 37 bis 85 in Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) das
Volumen des in jeder Instrumentenkategorie auf nationaler Ebene innerhalb des Referenzmonats getdtigten
Neugeschifts. In den Instrumentenkategorien fiir neu verhandelte Kredite an private Haushalte und nichtfinanzielle
Kapitalgesellschaften (Meldepositionen 88 bis 91 in Anhang I Anlage 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34) werden nur Daten iiber Volumina benétigt; Daten iiber Zinssitze werden auf der Grundlage
bestmdglichen Bemiihens erhoben. Diese Neugeschiftsvolumina beziehen sich auf den Berichtskreis-Gesamtwert,
d. h. auf den gesamten Referenzkreis der Berichtspflichtigen, und dhnlich wie bei den anderen Neugeschiftsvolumina
wird dieser Wert im Wege des in den Nummern 38 bis 40 dargestellten Hochrechnungsverfahrens geschitzt.

38. Werden Zufallsstichproben oder die Heranziehung der grofiten Institute fiir die Auswahl der Berichtspflichtigen
gewihlt, so werden daher Hochrechnungsfaktoren fiir die Hochrechnung der Geschiftsvolumina verwendet. Die
Hochrechnung erfolgt auf Schichtebene.

39. Bei Anwendung des Zufallsstichprobenverfahrens sind die Hochrechnungsfaktoren definiert als die Kehrwerte der
Auswahlwahrscheinlichkeiten m;, d. h. 1/m. Das geschitzte Volumen des Neugeschifts fir den Berichtskreis-
Gesamtwert B wird sodann mittels der folgenden allgemeinen Formel errechnet:

Bi
BZZ;

1

Dabei ist
B das Geschiftsvolumen insgesamt,
B; das Volumen des Neugeschifts des Instituts i,

m; die Auswahlwahrscheinlichkeit des Instituts i.
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40. Wird das Verfahren der Auswahl der groften Institute angewendet, sind die Hochrechnungsfaktoren fiir jede Schicht j
als der Kehrwert des Schichterfassungsgrads nach der folgenden Formel definiert:

4N Npo. Njo
B . 2B+ 2B,
EF _ J _ i—1 v _ i=1 i=Nj+l
TN T Np, - Nj
BU ZBij ZBU
i=1 i=1 i=1
Dabei ist

B ; das Gesamtvolumen in der Schicht j,

1§,-j das Volumen in jeder Schicht j fiir das Institut i,
Njo Zahl der von der Stichprobe nicht erfassten Kreditinstitute in der Schicht j,

N;; Zahl der von der Stichprobe erfassten Kreditinstitute in der Schicht j.

41. Die in Nummer 40 definierten Hochrechnungsfaktoren Efj; werden fiir das Neugeschift berechnet, indem die Werte fiir
die Neugeschiftsvolumina durch die Werte fir die entsprechenden ausstehenden Betrige ersetzt werden. Das
hochgerechnete Volumen von Schicht j wird dann berechnet durch Multiplizieren des Hochrechnungsfaktors fiir
Schicht j mit dem gemeldeten Volumen von Schicht j.

42. Die NZBen stellen der EZB die MFI-Zinssitze fiir die ausstehenden Betrige und das Neugeschift mit vier Dezimalstellen
zur Verfiigung. Die von den NZBen getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der von ihnen gewiinschten Genauigkeit
bei der Datenerhebung bleiben hiervon unberiihrt. Die veroffentlichten Ergebnisse enthalten nicht mehr als zwei
Dezimalstellen.

43. Alle (Anderungen von) gesetzlichen Bestimmungen, die Auswirkungen auf die MFI-Zinsstatistik haben, werden von
den NZBen in den mit den nationalen Daten tibermittelten Erlduterungen zur Methodik dokumentiert.

44. NZBen, die sich fir ein Stichprobenverfahren zur Auswahl der Berichtspflichtigen entscheiden, geben eine Schitzung
beziiglich des Stichprobenfehlers der anfinglichen Stichprobe ab. Nach jeder durchgefiihrten Stichprobenpflege wird
eine neue Schitzung vorgelegt.

TEIL 3

Behandlung spezifischer Produkte in der MFI-Statistik

1. Die in den folgenden Nummern festgelegte Behandlung von Produkten dient als Referenz fiir Produkte mit dhnlichen
Merkmalen.

2. Einlagen oder Kredite mit steigenden (sinkenden) Staffelzinsen sind Einlagen oder Kredite mit einer festen Laufzeit, bei
denen ein Zinssatz gewahrt bzw. erhoben wird, der sich von Jahr zu Jahr um eine im Voraus festgelegte Anzahl von
Prozentpunkten erhéht (verringert). Einlagen und Kredite mit steigenden (sinkenden) Staffelzinsen sind Instrumente
mit festen Zinssitzen iiber die gesamte Laufzeit. Der Zinssatz fiir die gesamte Laufzeit der Einlage oder des Kredits
und die anderen Bedingungen und Modalititen werden im Voraus zum Zeitpunkt t, bei Unterzeichnung des Vertrages
vereinbart. Ein Beispiel fiir eine Einlage mit steigendem Staffelzins ist eine Einlage mit einer vereinbarten Laufzeit von
vier Jahren, auf die im ersten Jahr 5 %, im zweiten Jahr 7 %, im dritten Jahr 9 % und im vierten Jahr 13 % Zinsen
bezahlt werden. Der AAR fiir das Neugeschift, der zum Zeitpunkt t, in die MFI-Zinsstatistik einbezogen wird, ist das
geometrische Mittel der Faktoren ,1 + Zinssatz. Gemifl Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34) konnen die NZBen die Berichtspflichtigen auffordern, fiir diesen Produkttyp den NDER anzuwenden.
Der AAR fir die ausstehenden Betrdge, welcher vom Zeitpunkt t, bis zum Zeitpunkt t; ermittelt wird, ist der vom
Berichtspflichtigen angewandte Zinssatz zum Zeitpunkt der Berechnung des MFI-Zinssatzes, d. h. im Beispiel der
Einlage mit einer vereinbarten Laufzeit von vier Jahren 5 % zum Zeitpunkt t,, 7 % zum Zeitpunkt t;, 9 % zum
Zeitpunkt t, und 13 % zum Zeitpunkt t;.

3. Fir die Zwecke der MFI-Zinsstatistik haben innerhalb von Kreditlinien erhaltene Kredite dieselbe Bedeutung wie in
Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB/2021/2) und werden ebenso wie in dieser Verordnung
vorgeschen zugeordnet. Lediglich ausstehende Betrige, d. h. die innerhalb einer Kreditlinie in Anspruch genommenen
und noch nicht zuriickgezahlten Betrige, fallen unter das Neugeschift und flieBen in die MFI-Zinsstatistik ein.
Innerhalb einer Kreditlinie verfugbare Betrdge, die noch nicht in Anspruch genommen oder bereits zuriickgezahlt
worden sind, werden nicht beriicksichtigt, und zwar weder als Neugeschift noch als ausstehende Betrige.
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4. Ein ,Rahmenvertrag“ ermoglicht es dem Kunden, Kredite im Rahmen mehrerer Kreditkontenarten bis zu einem
bestimmten Hochstbetrag in Anspruch zu nehmen, der fur alle Konten zusammen gilt. Zum Zeitpunkt des
Abschlusses eines Rahmenvertrages werden die Form, die der Kredit haben wird, und/oder der Zeitpunkt, zu dem der
Kredit in Anspruch genommen wird, und/oder der Zinssatz nicht festgelegt, sondern es kann ein Spektrum von
Moglichkeiten vereinbart werden. Solche Rahmenvertriage werden nicht in die MFI-Zinsstatistik einbezogen. Sobald
jedoch ein unter einem Rahmenvertrag vereinbarter Kredit in Anspruch genommen wird, wird er unter der
entsprechenden Position der MFI-Zinsstatistik als Neugeschift und in den ausstehenden Betridgen erfasst.

5. Es konnen Spareinlagen bestehen, fiir die ein Basiszins plus eine Treue- und/oder eine Wachstumspriamie angeboten
werden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Einlage getitigt wird, ist nicht sicher, ob die Pramie bezahlt wird oder nicht.
Die Zahlung hingt vom kiinftigen, nicht bekannten Sparverhalten des privaten Haushalts oder der nichtfinanziellen
Kapitalgesellschaft ab. Vereinbarungsgemidfl werden solche Treue- oder Wachstumspramien nicht in den AAR fir das
Neugeschift einbezogen. Der AAR fiir die ausstehenden Betrige umfasst stets die vom Berichtspflichtigen zum
Zeitpunkt der Berechnung der MFI-Zinssdtze angewandten Zinssitze. Wird eine solche Treue- oder Wachstumsprimie
vom Berichtspflichtigen gewihrt, so geht diese folglich in die Statistik fiir die ausstehenden Betrige ein.

6. Kredite konnen privaten Haushalten oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften mit verbundenen Derivatekontrakten,
d. h. mit einem Zins-Swap/einer Zinsobergrenze oder Zinsuntergrenze usw., angeboten werden. Vereinbarungsgemaf
gilt, dass solche verbundenen Derivatekontrakte nicht in den AAR fur das Neugeschift einbezogen werden. Der AAR
fur die ausstehenden Betrdge umfasst stets die vom Berichtspflichtigen zum Zeitpunkt der Berechnung der MFI-
Zinssitze angewandten Zinssitze. Wird ein solcher Derivatekontrakt realisiert und passt der Berichtspflichtige den
Zinssatz, der dem privaten Haushalt oder der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaft in Rechnung gestellt wird,
entsprechend an, so geht dieser folglich in die Statistik fiir die ausstehenden Betrége ein.

7. Es konnen Einlagen angeboten werden, die zwei Komponenten beinhalten: eine Einlage mit vereinbarter Laufzeit, fiir
die ein fester Zinssatz gewdhrt wird, und ein derivatives Element mit einer Verzinsung, die von der Entwicklung eines
vorgegebenen Aktienindexes oder eines bilateralen Wechselkurses abhingt, sofern eine Mindestverzinsung in Hohe
von 0 % garantiert wird. Die Laufzeit beider Komponenten kann gleich oder verschieden sein. In den AAR fiir das
Neugeschift geht der Zinssatz fiir die Einlage mit vereinbarter Laufzeit ein, da dieser die zwischen dem Einleger und
dem Berichtspflichtigen getroffene Vereinbarung widerspiegelt und zum Zeitpunkt der Platzierung der Mittel bekannt
ist. Die mit der Entwicklung eines Aktienindexes oder bilateralen Wechselkurses verkniipfte Verzinsung der zweiten
Einlagenkomponente ergibt sich erst im Nachhinein, wenn das Produkt fillig wird, und kann daher im Zinssatz fiir
das Neugeschift nicht beriicksichtigt werden. Daher wird lediglich die garantierte Mindestverzinsung (iiblicherweise
0 %) einbezogen. Der AAR fur die ausstehenden Betrdge umfasst stets den vom Berichtspflichtigen zum Zeitpunkt der
Berechnung der MFI-Zinssitze angewandten Zinssatz. Bis zum Tag der Filligkeit wird der Zinssatz auf die Einlage mit
vereinbarter Laufzeit sowie die garantierte Mindestverzinsung auf die Einlage, in der das derivative Element enthalten
ist, einbezogen. Erst bei Flligkeit spiegeln die MFI-Zinssitze fiir die ausstehenden Betrige den vom Berichtspflichtigen
zu zahlenden AAR wider.

8. Einlagen mit einer Laufzeit von iiber zwei Jahren gemdf der Definition in Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU)
2021/379 (EZB[2021/2) konnen Pensionssparkonten beinhalten. Pensionssparkonten koénnen iiberwiegend in
Wertpapieren angelegt werden; der Zinssatz auf diese Konten hiangt dann von der Rendite der zugrunde liegenden
Wertpapiere ab. Der verbleibende Teil der Pensionssparkonten kann in liquiden Mitteln vorgehalten werden, deren
Zinssatz vom betreffenden Kreditinstitut oder sonstigen Finanzinstitut in gleicher Weise wie fiir andere Einlagen
festgelegt werden kann. Zum Zeitpunkt der Platzierung der Einlage ist die dem privaten Haushalt gewihrte
Gesamtverzinsung des Pensionssparkontos nicht bekannt und kann auch negativ sein. Zusitzlich wird zum Zeitpunkt
der Platzierung der Einlage ein Zinssatz zwischen dem privaten Haushalt und dem Kreditinstitut oder sonstigen
Finanzinstitut vereinbart, der nur fiir den Einlagenteil gilt; dies gilt nicht fir den in Wertpapiere investierten Teil.
Daher wird nur der Einlagenteil, der nicht in Wertpapiere investiert ist, in die MFI-Zinsstatistik einbezogen. Der
gemeldete AAR fiir das Neugeschift ist der zum Zeitpunkt der Platzierung der Einlage fiir den Einlagenteil zwischen
dem privaten Haushalt und dem Berichtspflichtigen vereinbarte Zinssatz. Der AAR fiir die ausstehenden Betrige ist
der zum Zeitpunkt der Berechnung des MFI-Zinssatzes vom Berichtspflichtigen auf den Einlagenteil der
Pensionssparkonten gewihrte Zinssatz.

9. Bausparvertrige sind langfristige Sparpline, die eine niedrige Verzinsung beinhalten konnen, aber durch die der private
Haushalt oder die nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft nach einer gewissen Ansparzeit das Recht auf Inanspruchnahme
eines Wohnungsbaukredits zu einem Vorzugszinssatz erwirbt. Gemdf Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU)
2021/379 (EZB[2021/2) sind diese Sparpline als Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von tiber zwei Jahren
klassifiziert, solange sie als Einlage genutzt werden. Sobald sie in ein Darlehen umgewandelt werden, werden sie als
Wohnungsbaukredite an private Haushalte eingestuft. Die Berichtspflichtigen melden als Einlagenneugeschift den
Zinssatz, der zum Zeitpunkt der erstmaligen Platzierung der Einlage vereinbart wurde. Das Neugeschiftsvolumen
entspricht dem Betrag der platzierten Gelder. Die Zunahme dieses Volumens an Einlagen im Laufe der Zeit wird
ausschliefSlich iiber die ausstehenden Betrdge erfasst. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Einlage in ein Darlehen
umgewandelt wird, wird dieser neue Kredit als Kreditneugeschift erfasst. Der Zinssatz ist der vom Berichtspflichtigen
angebotene Vorzugszinssatz. Die Gewichtung ist der dem privaten Haushalt oder der nichtfinanziellen Kapitalge-
sellschaft gewihrte Gesamtkreditbetrag.
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10. In Ubereinstimmung mit Anhang II Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/379 (EZB[2021/2) werden Spareinlagen im
Rahmen des staatlichen franzosischen Wohnungsbauforderprogramms (plan d'épargne-logement, PEL) als Einlagen
mit einer vereinbarten Laufzeit von tiber zwei Jahren klassifiziert. Der Staat reguliert die Bedingungen fur diese PEL-
Spareinlagen und legt den Zinssatz fest, der wihrend der gesamten Laufzeit der Einlage unverdndert bleibt, d. h. jede
,Generation“ von PEL-Spareinlagen ist mit dem gleichen Zinssatz ausgestattet. PEL-Spareinlagen werden mindestens
vier Jahre gehalten; der Kunde zahlt jedes Jahr einen vorgegebenen Mindestbetrag ein, kann jedoch die Zahlungen
wihrend der Laufzeit des Programms jederzeit erhohen. Die Berichtspflichtigen melden die anfingliche Einlage bei
Eroffnung eines neuen PEL-Sparplans als Neugeschift. Die urspriinglich in den PEL-Sparplan einbezahlte Summe
kann sehr niedrig sein, was bedeutet, dass die dem Zinssatz fur das Neugeschift beigemessene Gewichtung ebenfalls
relativ klein sein wird. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass der Zinssatz fiir das Neugeschift stets die Konditionen
der aktuellen Generation von PEL-Spareinlagen wiedergibt. Anderungen des fiir neue PEL-Sparpline giiltigen
Zinssatzes spiegeln sich im Zinssatz fiir das Neugeschift wider. Die Reaktion der Verbraucher in Form von Portfolio-
Umschichtungen von anderen langfristigen Einlagen in bereits bestehende PEL-Sparpline kommt nicht in den
Zinssitzen fir das Neugeschift, sondern nur in den Zinssitzen fiir die ausstehenden Betrige zum Ausdruck. Am Ende
des Vierjahreszeitraums kann der Kunde entweder einen Kredit zu einem Vorzugszinssatz in Anspruch nehmen oder
den Vertrag verldngern. Da diese Verldngerung des PEL-Sparplans automatisch ohne aktive Mitwirkung des Kunden
erfolgt und die Geschiftsbedingungen des Vertrages einschlieflich des Zinssatzes nicht neu verhandelt werden, wird
sie gemifl Anhang I Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) nicht als Neugeschaft angesehen. Bei
Verlangerung des Vertrages kann der Kunde zusitzliche Einlagen titigen, sofern der ausstehende Betrag eine
festgelegte Obergrenze und der Vertrag eine festgelegte Hochstlaufzeit nicht iiberschreitet. Ist die betrags- oder
laufzeitmiRige Hochstgrenze erreicht, wird der Vertrag eingefroren. Der private Haushalt oder die nichtfinanzielle
Kapitalgesellschaft behilt das Recht auf Inanspruchnahme des Kredits und erhilt weiterhin eine Verzinsung
entsprechend den zum Zeitpunkt der Eréffnung des PEL-Sparplans geltenden Konditionen, solange die Einlage bei der
Bank gefithrt wird. Der Staat gewahrt einen Zuschuss in Form einer Zinsaufstockung auf die vom Kreditinstitut oder
sonstigen Finanzinstitut gezahlten Zinsen. Gemdf Anhang I Teil 1 der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013
(EZB/2013/34) wird nur der seitens des Kreditinstituts oder sonstigen Finanzinstituts bezahlte Teil der Zinsen in die
MFI-Zinsstatistik einbezogen. Der staatliche Zuschuss, der tiber das Kreditinstitut oder sonstige Finanzinstitut
ausgezahlt, aber nicht von diesem gewihrt wird, bleibt unberiicksichtigt.

11. Negative Zinssdtze fir Einlagen sind in die MFI-Zinsstatistik aufzunehmen, sofern diese Sitze unter Beriicksichtigung
der Marktbedingungen nicht ungewohnlich sind.



ANHANG IV

Tabelle 1

Insgesamt [ MFls Nicht-MFls
Staat Privater Sektor
N 8.13) Nichtinanzielle Kapitalgesellschaften (5.11) | Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck (5.14+5.15) |SFls, Investmentfonds (ohne
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Tabelle 2

Insgesamt MFls Nicht-MFls
Zentralstaat | Nichtfinanzie Private Sonstige
) lle Haushalte +
§ Kapitalgesell private SFls und Versicherungs | Sonstige
E fiber datiiftor: schaften Organisationen En\r/]estmentfonds gesellsc(?aften Ssektor
-3 . - p (S.11) ohne ohne un taat
2o biszu | 1 Jahr liber gruppeninter
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Euro-Wahrungsgebiet ¥
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Euro-Wahrungsgebiet auBer Inland
darunter: in Euro" Euro-Wahrungsgebiet
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INSTRUMENTENKATEGORIEN FUR ZINSSATZE FUR AUSSTEHENDE BETRAGE

Tabelle 3

Sektor Art des Instruments Ursprungslaufzeit Meldepflicht

Einlagen in EUR Von privaten Haushalten Mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren AAR

tiber 2 Jahre AAR

Von nichtfinanziellen Mit vereinbarter Laufzeit bis zu 2 Jahren AAR

Kapitalgesellschaften itber 2 Jahre AAR

Kredite in EUR An private Haushalte Wohnungsbaukredite bis zu 1 Jahr AAR

tiber 1 Jahr und bis zu 5 Jahren AAR

tiber 5 Jahre AAR

Konsumenten- und sonstige Kredite ~ bis zu 1 Jahr AAR

iiber 1 Jahr und bis zu 5 Jahren AAR

iiber 5 Jahre AAR

An nichtfinanzielle Insgesamt bis zu 1 Jahr AAR

Kapitalgesellschaften tiber 1 Jahr und bis zu 5 Jahren AAR

iiber 5 Jahre AAR

INSTRUMENTENKATEGORIEN FUR ZINSSATZE FUR DAS NEUGESCHAFT

Sektor Art des Instruments Ursprungslaufzeit, Kiindigungsfrist, anfingliche Zinsbindung Meldepflicht

Einlagen in EUR Von privaten Haushalten Taglich fillig * AAR

Mit vereinbarter Laufzeit

Laufzeit bis zu 1 Jahr

AAR, Volumen

Laufzeit iiber 1 Jahr und bis zu 2 Jahren

AAR, Volumen

Laufzeit iiber 2 Jahre

AAR, Volumen

Mit vereinbarter Kiindigungsfrist * Kiindigungsfrist bis zu 3 Monaten AAR
Kiindigungsfrist mehr als 3 Monate AAR
Von nichtfinanziellen Taglich fillig * AAR
Kapitalgesellschaften - - - .
Mit vereinbarter Laufzeit Laufzeit bis zu 1 Jahr AAR, Volumen

Laufzeit iiber 1 Jahr und bis zu 2 Jahren

AAR, Volumen

Laufzeit iiber 2 Jahre

AAR, Volumen

Repogeschifte
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Kredite in EUR

An private Haushalte

Revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, unechte und echte Kreditkartenkredite *

AAR

Konsumentenkredite Variabler Zinssatz und anféngliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr AAR, Volumen
Anfingliche Zinsbindung von iiber 1 Jahr bis zu 5 Jahren AAR, Volumen
Anfingliche Zinsbindung von iiber 5 Jahren AAR, Volumen
Wohnungsbaukredite Variabler Zinssatz und anfingliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von tiber 1 Jahr bis zu 5 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 5 Jahren bis zu 10 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von tiber 10 Jahren

AAR, Volumen

Sonstige Kredite

Variabler Zinssatz und anfingliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 1 Jahr bis zu 5 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von tiber 5 Jahren

AAR, Volumen

An nichtfinanzielle
Kapitalgesellschaften

Revolvierende Kredite und Uberziehungskredite, unechte und echte Kreditkartenkredite *

AAR

Sonstige Kredite von bis zu

0,25 Mio EUR

Variabler Zinssatz und anféingliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 3 Monaten bis zu 1 Jahr

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von tiber 1 Jahr bis zu 3 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 3 Jahren bis zu 5 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 5 Jahren bis zu 10 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 10 Jahren

AAR, Volumen

Sonstige Kredite von iiber
0,25 Mio EUR und bis zu 1 Mio EUR

Variabler Zinssatz und anfingliche Zinsbindung von bis zu 3 Monaten

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 3 Monaten bis zu 1 Jahr

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von uiber 1 Jahr bis zu 3 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 3 Jahren bis zu 5 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 5 Jahren bis zu 10 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 10 Jahren

AAR, Volumen

Sonstige Kredite von iiber 1 Mio EUR

Variabler Zinssatz und anféngliche Zinsbindung von bis zu 1 Jahr

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 1 Jahr bis zu 5 Jahren

AAR, Volumen

Anfingliche Zinsbindung von iiber 5 Jahren

AAR, Volumen

* Fiir diese Meldepositionen sind die Geschiftsvolumina im Berichtsschema fiir einzelne Bilanzpositionen enthalten.
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ANHANG V
TEIL 1

Statistik iiber die Mindestreservebasis

Tabelle 1

Daten iiber die Bilanzpositionen, die zur Erstellung der Statistik iiber die Mindestreservebasis erforderlich sind

Welt

BILANZPOSITIONEN Alle Geschiftspartner, ausgenommen das Eurosystem und | Gesamt
Kreditinstitute des Euro-Wihrungsgebiets, die der
Mindestreservepflicht unterliegen

PASSIVA

9 Einlagen (alle Wihrungen)

9.1 Taglich fallig

9.2 Mit vereinbarter Laufzeit — bis zu 2 Jahren R1

9.3 Mit vereinbarter Kiindigungsfrist - bis zu 2 Jah-
ren

9 Einlagen (alle Wihrungen)

9.2 Mit vereinbarter Laufzeit — tiber 2 Jahre )
R
9.3 Mit vereinbarter Kiindigungsfrist — iiber 2 Jahre

9.4 Repogeschifte R3

11 Ausgegebene Schuldverschreibungen (alle
Wihrungen)

bis zu 2 Jahren R4

iiber 2 Jahre () R5

(") Mit vereinbarter Laufzeit von tiber zwei Jahren ausgegebene Schuldverschreibungen enthalten auch die Betrige der Wertpapiere, die von
sonstigen mindestreservepflichtigen Kreditinstituten sowie der EZB und den NZBen der teilnehmenden Mitgliedstaaten gehalten werden.

Tabelle 2

Daten iiber die Bilanzpositionen, die zu Kontrollzwecken erforderlich sind

A. Inland

Nicht aufgegliedert

Pauschaler Freibetrag R6

Berechnung des aggregierten pauschalen Freibetrags zu Kontrollzwecken (R6):

Fir die Zwecke der Berechnung des aggregierten pauschalen Freibetrags legen die NZB den niedrigeren der beiden
folgenden Betrige zugrunde:

a) die Positionen der Mindestreservebasis multipliziert mit dem anwendbaren Mindestreservesatz gemafl Artikel 6 der
Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) und

b) der in Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1) festgelegte pauschale Freibetrag.

Die NZBen aggregieren diese Betrdge fiir alle mindestreservepflichtigen Kreditinstitute und beriicksichtigen dabei
gegebenentfalls die fiir die pauschalen Freibetrige der Kreditinstitute geltenden Bestimmungen gemifd Artikel 11 und 12
der Verordnung (EU) 2021/378 (EZB/2021/1).
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TEIL 2

Statistik iiber den ,,macro ratio*

Daten zu den Bilanzpositionen der Kreditinstitute fiir die Erstellung des ,,macro ratio“

BILANZ- A. Inland B. Euro-Wihrungsgebiet

auf8er Inland C. Ubrige Welt | D. Gesamt

POSITIONEN MFIs Nicht-MFIs | MFIs Nicht-MFIs
PASSIVA

11. Ausgegebene  Schuldver-
schreibungen
(alle Wahrungen)

bis zu 2 Jahren MR1
AKTIVA

3. Gehaltene Schuldverschrei-
bungen
(alle Wdhrungen)

bis zu 2 Jahren MR2 MR3




ANHANG VI

Tabelle 1

Zu meldende statistische Daten zu POGIs und zum Zentralstaat

Ausstehende Betrige, Bereinigungen infolge Neubewertung und Bereinigungen infolge Neuklassifizierung (monatlich) ()

[BEILANZP OSITIONEN

Euro-Wéhrungsgebiet

MFls

A. Inland

B. Euro-Wahrungsgebiet au er Inland

MFis [viche-m s

MFIs Nicht-MFls

Staat (S.13)

Sonstige gebletsansassige Sektoren

Sonstige gebletsansassige Sektoren

Zentralstaat
(511

Sonstige
Sektor Staat
(SBR4S. BB+
5.B%)

Gesamt

Investmentfon
ds (ahne

Sonstige

N

Private

+Kredit- und

5) (S.124)

Versicherungs
il tatigkeiten
+Firmenelgene
Finanzierungse
inrichtungen
un
Kapitalgeber
(S125+5.126+5
27)

(s128)

(8.129)

haften (S.11)

private
Organisationen|
ohne
Erwerbsaweck
(544815

Sonstige
Sektor Staat
(S.B12:S BB+
s1314)

Gesamt

Ivestmentfon
ds (ohne
Geldmarktfond
s) (5.24)

Senstige

+Kredit- und
Versicherungs
hilfstatigkeiten
+Fimeneigene
Finanzlerungse
inrichtungen
und

Kapitalgeber
(5.12545.126:5.
7)

(s.28)

(5.120)

haften (S.1)

private
Organisatio nen|
ohne
Erwerbszweck
(5.1+5.5)

JAKTIVA

1K: tand

£davon:Euro

|2 Kredite

bis zu 1Jahr
tiber 1Jahr und bis zu5 Jahren
tiber5 Jahre

3 Schuldverschreibungen

3¢ Euro

bis zu 1Jahr
tiber 1Jahr und bis zu 2 Jahren

3%

bis zu 1Jahr
tber 1Jahr und bi Jahr

4 Geldmarktfo ndsanteile

P ASSIVA
5 Einlagen

|5e Euro

I5.1e Taglich fallig

5.2¢ Mit vereinbarter Laufzeit
biszu1Jahr
Giber 1Jahr und bis 2u 2 Jahren

5.3 Mit vereinbarter Kindigungsfrist

bis zu3 Monaten

|5.4¢ Repogeschatte

l5x F

|5.1x Taglich fallig

|5.2x Mit vereinbarter Laufzeit
bis zu1Jahr
Gber 1Jahr und bis zu 2 Jahren

5.3 Mit vereinbarter Kindigungstrist

bis zu3 Monaten

|5.4x Repoge schatte

A Betrage und

infolge

sind fiir alle P

1 melden. F ir die mit einer Raute (#) markietten Z ellen sind nur Bereinigungen infolge Neubewertung zu melden.
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ANHANG VI

STRUKTURELLE FINANZINDIKATOREN VON KREDITINSTITUTEN

1. Zahl der Geschiftsstellen (lokalen Zweigstellen) simtlicher Kreditinstitute (KI) im Mitgliedstaat.
,Geschiftsstelle” eine Niederlassung an einem geografisch bestimmbaren Ort. Die Geschiftsstellen institutioneller
Einheiten, die keine Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden, selbst wenn sie zu einer Gruppe von
Kreditinstituten (Bankengruppe) gehoren.

2. Zahl der Beschiftigten von Kreditinstituten. Dieser Indikator bezieht sich auf die Zahl der im Referenzjahr bei
allen gebietsansissigen Kreditinstituten beschiftigten Mitarbeiter. Die NZBen legen den bei der Meldung der
Jnlindischen Beschiftigung (Employment domestic)* fur RIAD im Sinne der Leitlinie (EU) 2018/876 der
Europdischen Zentralbank (EZB/2018/16) herangezogenen Begriff zugrunde. Beschiftigte von institutionellen
Einheiten, die keine Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden, selbst wenn diese Institute zu einer
Bankengruppe gehoren. Stehen keine Ist-Daten zur Verfiigung, iibermitteln die NZBen eine Schitzung.

3. Zahl der Zweigstellen von Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten. Dieser Indikator bezieht sich auf die
Zahl der im Berichtsmitgliedstaat gebietsansassigen KI-Zweigstellen, deren oberste beherrschende Kreditinstitute zum
Ende des Referenzzeitraums in anderen Mitgliedstaaten gebietsansdssig waren. Zweigstellen, deren oberste
beherrschende Kreditinstitute inlindische Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden.

4. Summe der Aktiva von Zweigstellen von Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten. Dieser Indikator
bezieht sich auf die aggregierte Bilanzsumme der Zweigstellen, die unter den Indikator ,Zahl der Zweigstellen von
Kreditinstituten aus anderen EU-Mitgliedstaaten” zum Ende des Referenzzeitraums fallen.

5. Zahl der Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten. Dieser Indikator bezieht sich
auf die Zahl der im Berichtsmitgliedstaat gebietsansassigen KI-Tochterunternehmen, deren oberste beherrschende
Kreditinstitute zum Ende des Referenzzeitraums in anderen Mitgliedstaaten gebietsansissig waren. Tochterun-
ternehmen, deren oberste beherrschende Kreditinstitute inlindische Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen
werden.

6. Summe der Aktiva von Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten. Dieser
Indikator bezieht sich auf die aggregierte Bilanzsumme der Tochterunternehmen, die unter den Indikator ,Zahl der
Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus anderen Mitgliedstaaten” fallen.

7. Zahl der Zweigstellen von Kreditinstituten aus Drittlindern. Dieser Indikator bezieht sich auf die Zahl der im
Berichtsmitgliedstaat gebietsansissigen KI-Zweigstellen, deren oberste beherrschende Kreditinstitute zum Ende des
Referenzzeitraums in Lindern auflerhalb der Europdischen Union gebietsansissig waren. Zweigstellen, deren oberste
beherrschende Kreditinstitute inlindische Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden.

8. Summe der Aktiva von Zweigstellen von Kreditinstituten aus Drittlindern. Dieser Indikator bezieht sich auf die
aggregierte Bilanzsumme der Zweigstellen, die unter den Indikator ,Zahl der Zweigstellen von Kreditinstituten aus
Drittlindern® fallen.

9. Zahl der Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus Drittlindern. Dieser Indikator bezieht sich auf die Zahl der
im Berichtsmitgliedstaat gebietsansassigen KI-Tochterunternehmen, deren oberste beherrschende Kreditinstitute zum
Ende des Referenzzeitraums in Landern aufSerhalb der Européischen Union gebietsansissig waren. Tochterunternehmen,
deren oberste beherrschende Kreditinstitute inldndische Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden.

10. Summe der Aktiva von Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus Drittlindern. Dieser Indikator bezieht
sich auf die aggregierte Bilanzsumme der Tochterunternehmen, die unter den Indikator ,Zahl der Tochterunternehmen
von Kreditinstituten aus Drittlindern“ fallen.

11. Zahl der Zweigstellen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets. Dieser Indikator
bezieht sich auf die Zahl der im Berichtsmitgliedstaat gebietsansissigen KI-Zweigstellen, deren oberste beherrschende
Kreditinstitute zum Ende des Referenzzeitraums in Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets (mit Ausnahme des
Berichtsmitgliedstaats) gebietsansissig waren. Zweigstellen, deren oberste beherrschende Kreditinstitute inldndische
Kreditinstitute sind, miissen ausgenommen werden.

12. Summe der Aktiva von Zweigstellen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets.
Dieser Indikator bezieht sich auf die aggregierte Bilanzsumme der Zweigstellen, die unter den Indikator ,Zahl der
Zweigstellen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets” fallen.



11.6.2021 Amtsblatt der Europdischen Union L 208/57

13. Zahl der Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets. Dieser
Indikator bezieht sich auf die Zahl der im Berichtsmitgliedstaat gebietsansissigen Tochterunternehmen, deren oberste
beherrschende Kreditinstitute zum Ende des Referenzzeitraums in Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets (mit
Ausnahme des Berichtsmitgliedstaats) gebietsansissig waren.

14. Summe der Aktiva von Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-
Wihrungsgebiets. Dieser Indikator bezieht sich auf die aggregierte Bilanzsumme der Tochterunternehmen, die unter
den Indikator ,Zahl der Tochterunternehmen von Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten des Euro-Wihrungsgebiets
fallen.

15. Anteil der fiinf groflten Kreditinstitute an der Summe der Aktiva (,,CR5“). Dieser Indikator betrifft die
Konzentration im Bankgewerbe. Die NZBen miissen den folgenden nicht konsolidierten aggregierten Ansatz
verfolgen, um ihn abzuleiten: a) sie ordnen die Bilanzsummen der berichtenden Kreditinstitute der Hohe nach, b) sie
berechnen i) die Summe der fiinf hochsten Bilanzsummen und ii) die Summe aller Bilanzsummen und c¢) sie
berechnen das Verhiltnis von i zu ii. Die der EZB zu meldenden Daten miissen in Prozent ausgedriickt werden, z. B.
muss ein Wert von 72,4296 % als 72,4296 und nicht als 0,7243 gemeldet werden. Obwohl sich die
Zusammensetzung der finf grofften Banken im Laufe der Zeit dndern kann, miissen die NZBen den Anteil der fiinf
grofiten Kreditinstitute nur zu einem bestimmten Zeitpunkt (Ende Dezember des Referenzjahres) melden. Fiir die
Zwecke dieses Indikators konnen die NZBen, wenn im Einzelfall mit der EZB vereinbart, bestimmte mit der Gruppe
verbundene Kreditinstitute als einziges Kreditinstitut behandeln, soweit dies eine aussagekriftigere Darstellung der
Konzentration im Bankensektor ermdglicht.

16. Herfindahl-Index (HI) fiir die Summe der Aktiva von Kreditinstituten. Ahnlich wie der vorherige Indikator
bezieht sich dieser Indikator auf die Konzentration im Bankgewerbe. Die NZBen miissen soweit wie moglich einen
aggregierten Ansatz verfolgen. In diesem Fall muss in die Berechnung des HI die aggregierte Bilanz jedes zur
betreffenden Unternehmensgruppe gehérenden Kreditinstituts einbezogen werden, wobei unter Umstdnden die in den
jahrlichen Finanzausweisen dieser Institute enthaltenen Rechnungslegungsdaten verwendet werden. Melden nicht alle
Kreditinstitute, die in das sogenannte ,cutting-of-the-tail“-Verfahren einbezogen sind, Daten, miissen die Daten
hochgerechnet werden.

Der HI ergibt sich aus der Summe der quadrierten Marktanteile aller Kreditinstitute im Bankensektor und muss der EZB
nach folgender Formel gemeldet werden:

HI=2" i=1 ()(1 / X)2 , wobei:

n = die Gesamtzahl der Kreditinstitute im jeweiligen Mitgliedstaat,
X; = die Summe der Aktiva des i-ten Kreditinstituts,

X = 3", _,X; = die Summe der Aktiva aller Kreditinstitute im jeweiligen Mitgliedstaat ist.

Fiir die Zwecke dieses Indikators konnen die NZBen, wenn im Einzelfall mit der EZB vereinbart, bestimmte mit der
Gruppe verbundene Kreditinstitute als einziges Kreditinstitut behandeln, soweit dies eine aussagekriftigere Darstellung
der Konzentration im Bankensektor erméglicht.

17. Herfindahl-Index (HI) fiir die Summe der Inlandskredite. Fiir diesen Indikator sind die fiir die Berechnung des
Herfindahl-Index (HI) fiir die Summe der Aktiva von Kreditinstituten festgelegten methodischen Grundsitze zu befolgen.
Allerdings wird die Summe der Aktiva durch die Summe der Kredite ersetzt; diese ist definiert als Kredite und Schuldver-
schreibungen gegeniiber inldndischen Nicht-MFIs, ausgenommen Staat. (') Fur die Zwecke dieses Indikators konnen die
NZBen, wenn im Einzelfall mit der EZB vereinbart, bestimmte mit der Gruppe verbundene Kreditinstitute als einziges
Kreditinstitut behandeln, soweit dies eine aussagekriftigere Darstellung der Konzentration im Bankensektor
ermoglicht.

(") Sektor S.13 des mit der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates eingefithrten Europiischen
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010).
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Tabelle 1.

Strukturelle Finanzindikatoren von Kreditinstituten

1. Alle 2. Kredit- | 3. Kredit- | 4. Kredit-
Kreditins- | institute institute institute aus
titute aus ande- | aus ande- | allen Gebie-
ren ren Mit- | ten aufler
EU-Mitg- gliedstaa- | EU und In-
liedstaaten | ten des | land
Euro-Wih-
rungsge-
biets
Zahl der Beschiftigten N30
Zahl der Geschiftsstellen N40
Zahl der Zweigstellen N10 N10 N10
Zahl der Tochterunternehmen N20 N20 N20
Herfindahl-Index fiir die Summe der Aktiva von H10
Kreditinstituten
Herfindahl-Index fiir die Summe der Inlandskredite H20
Anteil der fiinf grofSten Kreditinstitute an der Summe der S10
Aktiva (CR5)
Summe der Aktiva von Zweigstellen T11 T11 T11
Summe der Aktiva von Tochterunternehmen T12 T12 T12




	Leitlinie (EU) 2021/830 der Europäischen Zentralbank vom 26. März 2021 über die Statistik zu den Bilanzpositionen und die Statistik zu den Zinssätzen der monetären Finanzinstitute (EZB/2021/11) 
	ANHANG I MELDUNG VON BEREINIGUNGEN UND ABLEITUNG VON TRANSAKTIONEN 
	ANHANG II 
	ANHANG III 
	ANHANG IV 
	ANHANG V 
	ANHANG VI 
	ANHANG VII STRUKTURELLE FINANZINDIKATOREN VON KREDITINSTITUTEN 


